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Zur Publikation

Ziel der vorliegenden Publikation ist es, den Schutz, die 
Förderung und die Partizipation von Kindern in Kollektiv-
unterkünften zu verbessern. Es geht darum, den Zugang zu 
ihren Rechten sicherzustellen und dass das übergeordnete 
Kindesinteresse vorrangig berücksichtigt wird. Dazu wer-
den Empfehlungen formuliert und Umsetzungshilfen vorge-
stellt, sodass der Kindesschutz in einer Kollektivunterkunft 
wirksam umgesetzt werden kann. Unter Kindesschutz wird 
das Schaffen und Fördern von positiven Entwicklungsbe-
dingungen und die Abwendung von jeglichen Gefährdungen 
verstanden. Die Empfehlungen richten sich dabei sowohl 
an Akteur*innen der zuständigen Behörden (Bund, Kantone 
und Gemeinden) als auch an die mit der Unterbringung  
und Betreuung beauftragten Organisationen oder Verwal-
tungseinheiten, ebenso wie an Leitungspersonen und 
Mitarbeitende in den Unterkünften. Der Anwendungsbe-
reich der Empfehlungen ist entsprechend vielseitig und 
kann von sämtlichen Akteur*innen in ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen genutzt werden.

Die Kinderrechte gelten universell und sind unteilbar. Das 
heisst, sie stehen allen Kindern ohne Ausnahme zu, un- 
abhängig von Aufenthaltsstatus, Herkunft, Religion oder 
Geschlecht. Alle Kinderrechte sind zudem gleichwertig  
und untrennbar miteinander verbunden. Kein Recht darf 
über ein anderes gestellt, vernachlässigt oder ausser Acht 
gelassen werden. Die in der UN-Konvention über die  
Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK) festge-
schriebenen Rechte sind völkerrechtlich bindend und  
gelten uneingeschränkt auch für schutzsuchende Kinder in 
der Schweiz. Eine Einschränkung ihrer Rechte aufgrund 
ihrer Unterbringung im Asylbereich ist weder zulässig noch 
mit dem übergeordneten Kindesinteresse vereinbar.

Gerade die Unterbringung in Kollektivunterkünften steht 
exemplarisch für das Spannungsfeld zwischen Anspruch 
und Realität. Aus kinderrechtlicher Perspektive sind Kollek-
tivunterkünfte sehr problematisch, da sie zahlreiche Risi- 
ken bergen, wie zum Beispiel fehlende Privatsphäre, unzu-
reichenden Schutz vor Gewalt, mangelnden Zugang zu 
Bildung und psychosozialer Unterstützung. Im Sinne der 
Kinderrechtskonvention wäre es notwendig, konsequent 
alternative Unterbringungsformen umzusetzen. Die Realität 
zeigt jedoch, dass diese Unterbringungsform in absehba- 
rer Zeit nicht vollständig abgelöst werden kann. Die Heraus- 
forderung liegt daher in der Diskrepanz zwischen dem 
universellen Geltungsanspruch der Kinderrechte und der 
politischen wie praktischen Realität. Deshalb zielt die  
aktuelle Publikation darauf ab, konkrete Empfehlungen zu 
formulieren und so die Bemühungen der involvierten  
Akteur*innen zu unterstützen, die Bedingungen in beste-
henden Kollektivunterkünften kindgerechter zu gestalten. 

http://unicef.ch
http://unhcr.ch
http://www.fluechtlingshilfe.ch
http://savethechildren.ch
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4 —  Schutzsuchende Kinder in Kollektivunterkünften

E
rst vor Kurzem habe ich ihn 
wieder besucht: Nusret, 
heute 14 Jahre alt, der 2019 
gemeinsam mit seiner  

Mutter ein Asylgesuch gestellt hat. 
Seither war er in neun Kollektiv-
unterkünften untergebracht,  
viermal hat er die Schule gewech-
selt. Er erinnert sich an das be‑ 
drückende Gefühl in der Dunkelheit 
einer Zivilschutzanlage, kennt die 

Vorteile einer Unterkunft in Stadtnähe, weiss aber auch, 
wie es ist, in einem ehemaligen Landgasthof untergebracht 
zu sein, von dem die Busfahrt zum nächsten Discounter  
30 Minuten dauert. Immer wieder musste er einen Neustart 
wagen – immer wieder in einem anderen «Camp» auf Zeit.

Nusret ist kein Einzelfall. Viele Kinder in der Schweiz – ihre 
genaue Zahl ist nicht bekannt – sind unfreiwillig zu Ex-
pert*innen einer Lebenssituation geworden, die sie kaum 
mitgestalten können. Einige von ihnen sind hier geboren 
und kennen nur die kollektive Unterbringung. Auch sie 
beschreiben ihr Leben als «nicht normal» und hoffen auf ein 
Ende fortlaufender Umplatzierungen und erzwungener 
Neuanfänge – auf einen Start in ihr Leben «in der Schweiz 
da draussen».

In meiner Forschung zum Kinder(er)leben in Kollektivunter-
künften1 habe ich viel über ihren Alltag und ihr Wohlbe‑ 
finden erfahren: Kinder berichteten, sich nicht sicher und 
unwohl zu fühlen. Sie sprachen von Enge und Ekel. Und 
von ihrer Angst vor anderen Erwachsenen; auch von Streit 
und Gewalt unter den Kindern. Mit ihren Wünschen und 
Bedürfnissen fühlten sie sich häufig nicht gesehen. Viele 
mussten für sich selbst einstehen, manche trugen Ver‑ 
antwortung für Eltern oder jüngere Geschwister. Gegen-
über den «Chefs» – so nannten Kinder die Mitarbeitenden 
in den Unterkünften – herrschte fast durchwegs Miss-
trauen. Zu gross war die Unsicherheit, wer letztlich über 
das Asylverfahren entscheidet. Eltern ermahnten ihre  
Kinder ausdrücklich, sich gegenüber den «Chefs» höflich 
und dankbar zu zeigen und nicht mehr als nötig mit  
ihnen zu sprechen.

Der Forschungsstand ist eindeutig: Kollektivunterkünfte 
sind keine geeigneten Orte zum Aufwachsen.2 Die Grund-
bedürfnisse von Kindern – nach Sicherheit, Orientierung, 
stabilen Beziehungen und einer verlässlichen Zukunft3 – 
können dort nicht gewährleistet werden, zum Teil sind sie 
strukturell verunmöglicht. Kollektivunterbringung, so wie 
sie heute mehrheitlich gestaltet ist, darf daher nur eine 
Übergangslösung von begrenzter Dauer sein. Notwendig 
sind ein rascher Zugang zur Regelschule, die Unterstützung 
aller Familienmitglieder beim Ankommen, der Zugang zu 

Wohnraum, der Rückzug und Privatsphäre erlaubt, sowie 
Begegnungen mit Nachbarschaft und Gleichaltrigen. 

Ich habe in meiner Forschungsarbeit engagierte Mitarbei-
tende im Asylbereich kennengelernt, die trotz knapper 
Ressourcen versuchen, die bestmöglichen Bedingungen für 
das Leben der Platzierten, aber auch für ihre Arbeitskol-
leg*innen zu schaffen.

Sie fordern definierte Rahmenbedingungen und Ressour-
cen, die es ihnen ermöglichen, die Rechte von Kindern 
konsequent umzusetzen. Genau dazu kann dieser Leitfaden 
beitragen: als Selbstverpflichtung von Bund, Kantonen, 
Gemeinden und Betreuungsanbietenden und Mitarbeiten-
den im Asyl- und Migrationsbereich, die eine Grundlage für 
ihre Praxis schaffen wollen und müssen, damit Kinder in 
Kollektivunterkünften den nötigen Schutz und Selbstwirk-
samkeit erfahren. Dabei wird der Abbau des Misstrauens 
der Kinder und ihrer Familien gegenüber den Mitarbeitenden 
eine der grössten Hürden sein.

UNICEF Schweiz und Liechtenstein, UNHCR, die Schweize-
rische Flüchtlingshilfe (SFH) und Save the Children schaffen 
mit ihren Empfehlungen nicht nur eine wichtige Grundlage, 
sondern leisten auch einen dringend nötigen Anstoss für 
Veränderung im Schutz von besonders vulnerablen Kindern. 
Entscheidend wird sein, dass die Umsetzung der Empfeh-
lungen unabhängig überprüft und kontinuierlich weiterent-
wickelt wird – auch unter Einbezug von Kindern. 

Prof. Dr. Clara Bombach
Dozentin Berner Fachhochschule, 
Departement Soziale Arbeit

Vorwort
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A
uf der Suche nach internationalem Schutz vor 
bewaffneten Konflikten und Gewalt sind zuneh-
mend mehr Menschen dazu gezwungen, ihre 
Heimat zu verlassen. Dies hat in den vergangenen 

Jahren zu einem starken Anstieg der Zahl von Flüchtlingen 
weltweit geführt. Etwa die Hälfte von ihnen sind Kinder.4 
Die meisten von ihnen sind gemeinsam mit Familienange-
hörigen unterwegs, einige sind jedoch auf sich allein ge-
stellt. Viele haben in ihrem Herkunftsland, während und/
oder nach der Flucht traumatisierende Erfahrungen ge-
macht. Es ist ihr Recht, dass sie in den Aufnahmestaaten 
Zugang zu Aufnahmeeinrichtungen haben, die ihnen  
Schutz und Unterstützung bieten. 

Nach Ankunft in der Schweiz sind viele schutzsuchende 
Menschen zunächst – und teilweise über längere Zeit – in 
Kollektivunterkünften untergebracht. In den Bundesasyl- 
zentren (BAZ) sollten sie höchstens 140 Tage verbleiben, 
bevor je nach Stand des Verfahrens eine Zuweisung an den 
Kanton erfolgt. Auch in den Kantonen beziehungsweise 
Gemeinden verbringen die Schutzsuchenden die erste Zeit 
oft in Kollektivunterkünften. In manchen Kantonen ver- 
bleiben sie dort über mehrere Jahre. Werden die Asylge- 
suche der Familien abgelehnt, werden sie in vielen Kanto-
nen wiederum in Kollektivunterkünften untergebracht.

Viele Akteur*innen bemühen sich, für einen adäquaten 
Standard in diesen Unterkünften zu sorgen. Insbesondere 
Ressourcenmangel, regionale und kantonale Unterschiede,5 
die Art der Unterkunft und die Zusammensetzung der  
Bewohnenden können zu Herausforderungen führen. Die 
Empfehlungen sind mit dem Bewusstsein für diese Heraus-
forderungen verfasst und sollen dabei helfen, die Umset-
zung der Rechte von Kindern trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen zu verbessern. 

Die Unterbringung von Kindern in Kollektivunterkünften ist 
grundsätzlich nicht im Interesse der Kinder, da sie die  
Gesundheit, die Entwicklung und das Wohl dieser Kinder 

gefährdet.6 Die Abläufe und Regeln des Zusammenlebens 
in einer Kollektivunterkunft, die ständig wechselnde Zusam-
mensetzung der Bewohnenden, Transfers von einem Zent-
rum in ein anderes sowie die Unsicherheit über den eige-
nen Status können ein Gefühl der Machtlosigkeit auslösen, 
(re)traumatisierend wirken und Kontinuität und Stabilität 
verhindern. Zusätzlich ist es schwierig, in einem von Unsi-
cherheiten geprägten Umfeld soziale Beziehungen aufzu-
bauen. Das Erleben von Konflikten, gewaltsamen Ausschaf-
fungen oder gar Suiziden wirkt sich destabilisierend aus.  
All das ist von zentraler Bedeutung für das Aufwachsen von 
Kindern, deren Schutz, Förderung und Partizipation in der 
UN-Konvention über die Rechte des Kindes (Kinderrechts-
konvention, KRK)7 verankert sind. Hinzu kommt, dass ihre 
primären Bezugspersonen selbst mit den Folgen der er- 
lebten Flucht und den für die psychische Gesundheit belas-
tenden Umständen in einer Kollektivunterkunft zu kämpfen 
haben und deshalb unter Umständen nicht in der Lage  
sind, dem Kind ein sicheres und unterstützendes Umfeld zu 
bieten. Kinder treffen mangelnde Unterbringungsstandards 
besonders stark. Neben der bereits bestehenden Schutz- 
bedürftigkeit aufgrund ihres Alters und möglicher traumati-
scher Erfahrungen vor und während der Flucht können sich 
die mit den Kollektivunterkünften verbundenen Einschrän-
kungen und Belastungen negativ auf ihre Entwicklung, Ge-
sundheit und ihr Wohl auswirken. Deshalb sollte, angesichts 
der damit verbundenen Einschränkungen, von dieser Unter-
bringungsart abgesehen werden oder so rasch als möglich 
eine alternative Unterbringungsform gesucht werden. 

Dennoch ist die Unterbringung in Kollektivunterkünften für 
Kinder in den unterschiedlichen Stadien des Asylverfahrens 
sowohl auf nationaler wie auch auf kantonaler und kommu-
naler Ebene in der Schweiz gängige Praxis. Die damit ver-
bundenen Einschränkungen müssen im Interesse des Kindes 
möglichst gering gehalten werden. Dies kann dadurch 
erreicht werden, dass das Kindesinteresse bei der Ausge-
staltung der Unterbringung und Betreuung miteinbezogen 
und vorrangig berücksichtigt wird. Dazu können eine gute 
Ausstattung, eine klare Schutz- und Betreuungskultur so-
wie tragfähige Netzwerke massgebend beitragen. So kann 
die Schweiz schutzsuchenden Kindern die Möglichkeit 
bieten, sich nach der langen Zeit der Unsicherheit in einem 
sicheren Umfeld zu wissen, in dem sie sich altersgerecht 
und gesund entwickeln können. Darüber hinaus kommt die 
Schweiz ihrer Verpflichtung nach, die Rechte der Kinder  
zu wahren.

Die Schweiz hat sich durch die Ratifizierung der Kinder-
rechtskonvention zum diskriminierungsfreien Schutz sowie 
zur Förderung und Mitwirkung aller Kinder in der Schweiz 
verpflichtet. Die vorliegenden Empfehlungen können die 
Schweiz darin unterstützen, diese Rechtspflicht umzuset-
zen. Von kinderfreundlicher ausgestalteten Kollektivunter-

Einleitung

Schutzsuchende Menschen und Kinder

In der vorliegenden Publikation sprechen wir 
stets von schutzsuchenden Menschen und  
Kindern. Der Begriff umfasst alle in die Schweiz 
geflüchteten Menschen, die hier um Schutz 
ersuchen, unabhängig von effektiver Gewährung 
und Art des Schutzes (Personen im laufenden 
Verfahren, Personen mit Schutzstatus S, vorläu-
fig Aufgenommene, anerkannte Flüchtlinge).
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Den Schutz, die Förderung und die Partizipation von 
Kindern in Kollektivunterkünften im Asylbereich zu 
verbessern, bedingt den Einbezug verschiedener 
Ebenen und Akteur*innen. Die Publikation gliedert 
sich daher in die vier Ebenen «Strukturelle Ebene», 
«Unterkunft», «Personal» und «Kind». Das «überge-
ordnete Kindesinteresse» und die «Partizipation» als 
zwei Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention 
sowie die «Kinderfreundlichkeit» als zentrale Begriff-
lichkeit stellen die Grundkonzepte der Publikation dar. 
Sie bilden den Rahmen und sind als transversale 
Themen für alle vier genannten Ebenen relevant. Am 
Ende jedes Kapitels befindet sich eine Box mit den 
wichtigsten Empfehlungen.

künften profitieren nicht nur die Kinder selbst, sondern 
auch andere Bewohnende und die Mitarbeitenden. Zudem 
profitiert die Gesellschaft als Ganzes von der gesunden 
Entwicklung der Kinder. Ein gutes Ankommen erleichtert 
die Integration.8 Bei der Umsetzung der Empfehlungen wird 
daher ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der sowohl Kinder 
als auch ihr Umfeld, bestehend aus primären Bezugsper- 
sonen, Gemeinschaft und der Gesellschaft, miteinbezieht.

Die Umsetzungsempfehlungen wurden so gestaltet, dass 
diese in allgemeine Verbesserungen der Unterbringungs-
standards für alle Bewohnenden integriert werden können. 
Dennoch kommt man nicht umhin, dem Kindesschutz  
eine Priorität zuzugestehen und Ressourcen dafür bereit- 
zustellen, sollen die Empfehlungen umfassend und ver- 
antwortungsbewusst umgesetzt werden können. Um  
Ressourcen zu schonen, kann beispielsweise in Betracht 
gezogen werden, bestimmte Aufgaben bestehenden Mit- 
arbeitenden zuzuweisen, sofern eine entsprechende Aus- 
bildung gewährleistet wird.

Den rechtlichen Rahmen der Empfehlungen bieten die 
einschlägigen menschenrechtlichen Normen, insbesondere 
die Kinderrechtskonvention. Ergänzt werden sie durch 
nationale9 und europäische Rechtsvorschriften und Empfeh-
lungen.10 Das vorliegende Dokument bezieht sich in erster 

Linie auf Kollektivunterkünfte, in denen schutzsuchende 
Kinder untergebracht sind, unabhängig davon, ob die Zent-
ren von Bund, Kanton, Gemeinde oder einer mandatierten 
Drittstelle geführt werden. Solche Empfehlungen aus Kin-
derrechteperspektive existierten für die Schweiz bisher 
noch nicht und sollen dabei unterstützen, einen wirksamen 
Kindesschutz in einer Kollektivunterkunft sicherzustellen. 
Die erarbeiteten Empfehlungen sind grundsätzlich auf 
sämtliche kollektiven Unterbringungsstrukturen anwendbar, 
auch auf Nothilfeunterkünfte und Rückkehrzentren. Bei 
diesen sind jedoch unter anderem aus strukturellen Grün-
den weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen.11 Auch 
wurde darauf verzichtet, speziell auf die Situation von un-
begleiteten Minderjährigen (mineurs non accompagnés, 
MNA)12 einzugehen. Die hier formulierten Empfehlungen 
tragen nichtsdestoweniger zum Schutz unbegleiteter  
Minderjähriger bei. Allerdings benötigen diese zusätzlich 
spezifische Schutzmassnahmen, die auf ihre besondere 
Lebenssituation zugeschnitten sind.13

Einleitung

1. Strukturelle Ebene

Zur Struktur  
der Publikation 

3. Personal

2. Unterkunft

4. Kind
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Das übergeordnete Kindesinteresse

In Artikel 3 Absatz 1 der Kinderrechtskonvention haben sich 
die Vertragsstaaten verpflichtet, «bei allen Massnahmen, 
die Kinder betreffen, das Wohl des Kindes vorrangig zu 
berücksichtigen, unabhängig davon, ob sie von öffentli‑
chen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, 
Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungs‑
organen getroffen werden». Diese Verpflichtung ist der 
Schlüssel zur Verwirklichung aller in der Konvention garan-
tierten Rechte. Im deutschen Sprachraum wird der in der 
KRK verwendete Begriff «best interest of the child» respek-
tive «intérêt supérieur de l’enfant» häufig mit «Kindeswohl» 
übersetzt. Der UN-Kinderrechtsausschuss hat jedoch wie-
derholt ausgeführt, dass diese Übersetzung den in den 
massgebenden englischen und französischen Texten ver-
wendeten Begriffen und deren Bedeutungsinhalt nicht 
gerecht wird.14 In dieser Publikation wird daher der Begriff 
des «übergeordneten Kindesinteresses» verwendet. Dieser 
bringt besser zum Ausdruck, dass Kinder Subjekte sind, die 
zur Geltendmachung ihrer Rechte beitragen können.15 

Partizipation

Das Recht auf Partizipation, zu dem auch das Recht auf 
Anhörung gehört, stellt ein weiteres der vier Grundprinzipi-
en16 der Kinderrechtskonvention dar. Es ist eng verknüpft 
mit dem Prinzip des übergeordneten Kindesinteresses und 
fordert den effektiven Einbezug des Kindes als eigenstän- 
digen Akteur, der aktiv zu seinem eigenen Schutz und 
Wohlbefinden beitragen kann. Nur im Gespräch mit dem 
Kind kann dessen Interesse angemessen ermittelt werden. 
Zudem hat ein Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung 
zu bilden, nach Art. 12 KRK das Recht, seine Meinung in 
den es betreffenden Angelegenheiten frei zu äussern. Das 
übergeordnete Kindesinteresse muss daher stets unter 
Berücksichtigung der Meinung des Kindes eruiert werden. 
Für die Gestaltung von kinderfreundlichen Lebensräumen 
heisst dies, dass bei der Planung und Umsetzung von Pro-
jekten und Programmen das übergeordnete Kindesinteres-
se vorrangig zu berücksichtigen ist und seine Entwicklung 
im Zentrum der Überlegungen steht. Indem die Perspektive 
des Kindes in Verfahren und Prozesse einfliesst – zum Bei-
spiel, wenn es um die Gestaltung einer Unterkunft geht17 –, 
wird dieser Prämisse im Kontext von Kollektivunterkünften 
entsprochen. 

Grundkonzepte

Kinderfreundlichkeit

Kinderfreundlichkeit ist ein Begriff, der verwendet wird, um 
einen Zustand oder ein Ziel zu definieren, in dem die Rechte 
jedes Kindes uneingeschränkt anerkannt und gewährleis- 
tet werden. Dabei fliessen die Kinderrechte systematisch in 
sämtliche Entscheidungen und Massnahmen ein, die das 
Kind betreffen. Etwas ist dann kinderfreundlich, wenn es für 
das Wohl und die Entwicklung des Kindes besonders förder-
lich ist. Das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes 
sind dabei zur Eruierung der Bedürfnisse zentral. Nur wenn 
altersspezifische Bedürfnisse erfüllt sind, können andere 
Grundrechte wahrgenommen und ausgeübt werden. Wich-
tig ist, entwicklungshemmenden Gegebenheiten mit kom-
pensatorischen Massnahmen entgegenzuwirken. In kinder-
freundlichen Lebensräumen steht das Kind als selbstständig 
handelnder und kompetenter Akteur im Mittelpunkt aller 
Überlegungen und Planungen.18 

Wie bereits einleitend erwähnt, stellen Kollektivunterkünfte 
keine umfassend kinderfreundliche Wohnumgebung dar. 
Das Ziel muss daher sein, diese Wohnform nur als Über-
gangslösung zu nutzen, die Einschränkungen für Kinder zu 
minimieren und die Kollektivunterkunft möglichst nahe  
an das Ideal eines kinderfreundlichen Lebensraums heran-
zuführen. Dies setzt voraus, dass bei allen Faktoren, die 
Auswirkungen auf die Lebenswelt und den Erfahrungsraum 
des Kindes haben – wie etwa das Personalmanagement,  
die Ausgestaltung von Räumen oder das Sicherheitskonzept  
der Unterkunft –, die Bedürfnisse, Rechte und Ansichten 
des Kindes angemessen berücksichtigt werden. Das bedeu-
tet nicht, dass sich eine Entscheidung ausschliesslich  
am Kindeswillen ausrichtet. Denn ein Kind hat besondere 
Schutzbedürfnisse und sein Alltag in der Kollektivunterkunft 
wird in der Regel durch Erwachsene gestaltet und vorge- 
geben. Daher sollten Erwachsene eine Lebenssituation 
stets auch konkret aus Kinderrechtsperspektive betrachten. 

Umsetzungshilfe in Anhang I
Faktoren, die das übergeordnete Kindes‑ 
interesse bestimmen (→ siehe S. 33)
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1.1	 Verantwortlichkeiten und  
Zuständigkeiten
Die Unterbringung von schutzsuchenden Menschen ist  
auf Bundesebene, kantonaler und kommunaler Ebene  
unterschiedlich geregelt und involviert eine Vielzahl an 
Akteur*innen. Aber auch wenn die Verantwortlichkeiten 
und Zuständigkeiten unterschiedlich geregelt sind, hat jede 
beteiligte Stelle die Pflicht, in ihrem Handeln das überge-
ordnete Kindesinteresse zu wahren und die Einhaltung der 
Kinderrechte zu gewährleisten. Während auf Bundesebene 
das Staatssekretariat für Migration (SEM) die staatliche 
Verantwortung trägt und Leistungsaufträge für Betrieb und 
Sicherheit der Bundesasylzentren an Dritte übergibt, sind 
auf kantonaler Ebene die jeweiligen Behörden zuständig.  
Je nach Kanton erfolgt eine weitere Delegation der Kompe-
tenzen an die Gemeinden oder eine Mandatierung von 
Drittstellen mittels Leistungsaufträgen für die gesamte 
Unterbringung und Betreuung oder Teilbereiche davon. Die 
Vielfalt der Systeme und der involvierten Stellen erschwert 
die Schaffung einheitlicher und verbindlicher Standards 
sowie deren Umsetzung zur Berücksichtigung des überge-
ordneten Kindesinteresses. Nichtsdestoweniger wären 
ebensolche Standards auf Kantons- und Gemeindeebene, 
die regelmässig überprüft und erneuert werden, lang- 
fristig wichtig. Es ist zudem zentral, dass alle Akteur*innen 
einen kindzentrierten, ganzheitlichen Ansatz verfolgen  
und eine dauerhafte Lösung, die auf den drei Säulen Schutz, 
Integration und Zukunftsperspektiven beruht, anstreben.19 

1.2	 Qualitätskriterien

Um das übergeordnete Kindesinteresse beim Betrieb von 
Kollektivunterkünften ausreichend zu berücksichtigen, sind 
finanzielle, personelle und fachliche Ressourcen notwendig. 
Damit dies auf operativer Ebene durch die Betreibenden 
möglich ist, braucht es in den Unterbringungsmandaten die 
entsprechenden finanziellen Mittel. In den Submissionsver-
fahren sollten Angaben zu notwendigen Qualitätskriterien, 
wie beispielsweise ein Kindesschutzkonzept und Vorgaben 
zu Betreuungsschlüssel und Qualifizierung des Personals  
(→ siehe Kapitel 3.4), eingefordert und finanziert werden. 
Die Vorgaben und deren Gewichtung im Submissionsver-
fahren sollten in den Ausschreibungen transparent dar- 
gelegt werden. Ebenso sollten diese in den entsprechenden 
Leistungsvereinbarungen beziehungsweise Pflichtenheften 
festgeschrieben und deren Einhaltung regelmässig durch 
die verantwortlichen Behörden oder eine externe Aufsichts-
stelle überprüft werden.
 
Regelmässige Überprüfungen oder Evaluationen der Unter-
bringung und Betreuung von Kindern in Kollektivunter- 
künften durch unabhängige Instanzen unterstützen die 
Qualitätssicherung und helfen, Lücken bei der Umsetzung 
notwendiger Schutzmassnahmen in den Unterkünften  
zu erkennen.

1.2.1. Institutionelles Kindesschutzkonzept

Ein institutionelles Schutzkonzept bietet den nötigen Rah-
men, mit dem eine operativ tätige respektive unterkunfts-
betreibende Institution sicherstellt, dass Kinder vor Gewalt, 
Missbrauch, Vernachlässigung und Diskriminierung ge-
schützt werden und ihre Rechte und das übergeordnete 
Kindesinteresse im Zentrum stehen. Es geht dabei um 

1.	Strukturelle Ebene
Auf der strukturellen Ebene wird auf die unterschiedlichen  
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten eingegangen,  
Qualitätskriterien, wie zum Beispiel das Kindesschutzkonzept  
und ein regelmässiges Monitoring, werden angesprochen  
sowie die Wichtigkeit von externen Kooperationen aufgegrif‑ 
fen. In diesem Kapitel werden nebst den Empfehlungen an  
operativ aktive Akteur*innen auch explizit Empfehlungen an  
die Behörden gerichtet.
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1. Strukturelle Ebene

Prävention, Intervention und Qualitätssicherung. Durch das 
institutionelle Schutzkonzept können strukturelle Verände-
rungen eingeführt, Vereinbarungen und Absprachen vorge-
sehen, aber auch die Haltung sowie Kultur der Unterkunft 
abgebildet werden. So wird ein geschützter, für Kinder 
förderlicher Rahmen geschaffen und ein positives Miteinan-
der aller Anwesenden gefördert. Ein institutionelles Schutz-
konzept enthält folgende Elemente:

•	 Ein Leitbild, das die Werte und die Haltung zum Kindes-
schutz und zu den Kinderrechten enthält (→ siehe Kapitel 
2.2).

•	 Eine partizipative Risikoanalyse, bei der die Risiken und 
Schutzlücken analysiert und die institutionellen Struktu-
ren und Abläufe sowie der Einbezug der Perspektive der 
Kinder und Familien gewährleistet werden (→ siehe Kapi-
tel 2.2, Schritt 2).

•	 Einen Verhaltenskodex, der konkrete und verbindliche 
Regeln für den Umgang mit schutzsuchenden Kindern 
festhält und für alle Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und 
externen Personen Gültigkeit hat (→ siehe Kapitel 3.2).

•	 Einen internen und externen Beschwerdeweg, um 
zugängliche und altersgerechte Möglichkeiten zu schaf-
fen, sich zu äussern und Missstände zu adressieren  
(→ siehe Kapitel 4.2).

•	 Einen Interventionsplan, der konkrete Schritte und Zu- 
ständigkeiten im Verdachtsfall sowie den Umgang mit 
Gewaltvorfällen definiert und die Anbindung an externe 
Stellen sowie den Schutz der betroffenen Kinder und der 
involvierten Fachkräfte gewährleistet (→ siehe Kapitel 
2.2).

•	 Die Selbstverpflichtung, dass regelmässige Fortbildung 
und Sensibilisierung aller Mitarbeitenden zu den  
Themen Kindesschutz, Kinderrechte, sexualisierte Gewalt 
usw. durchgeführt werden sowie eine obligatorische 
Einführung neuer Mitarbeitenden in das institutionelle 
Schutzkonzept (→ siehe Kapitel 3.2).

•	 Eine Verankerung in der Organisationsstruktur durch 
klare Benennung von Ansprechpersonen und Rollen, 
Schutzkonzeptbeauftragten oder Kindesschutzkoordina-
tor*innen (→ siehe Kapitel 2.2, Schritt 4).

•	 Eine Evaluation und Weiterentwicklung zur regelmäs-
sigen Überprüfung des Schutzkonzepts, Dokumentation 
und Anpassung bei strukturellen oder personellen Ver- 
änderungen (→ siehe Kapitel 2.2).

Das institutionelle Schutzkonzept ist integraler Bestandteil 
der Qualitätssicherung in der Unterbringung und Betreu- 
ung von Schutzsuchenden. Die zuständigen nationalen, 
kantonalen und kommunalen Behörden zeigen sich bei 
einer Mandatsvergabe an Dritte für das Vorhandensein 
eines entsprechenden institutionellen Schutzkonzepts  
verantwortlich. Auf die einzelnen Elemente des institutio- 
nellen Schutzkonzepts wird innerhalb dieser Publikation  
an unterschiedlichen Stellen eingegangen.

1.2.2	 Monitoring und Evaluation

Um sicherzustellen, dass die Rechte des Kindes, trotz sich 
verändernder Umstände (zum Beispiel aufgrund von Fluktu-
ation von Mitarbeitenden und neuen Bewohnenden), ge-
wahrt werden, sollte ein regelmässiges standardisiertes, 
internes Monitoring sowie eine darauf aufbauende Evalua-
tion durch eine unabhängige Fachorganisation vorgesehen 
werden.20 Bund und Kantone könnten auch kantonsüber- 
greifende beziehungsweise bundesweite Evaluationen in 
Betracht ziehen. So kann die Wirksamkeit getroffener 
Massnahmen erhoben und bewertet werden. Da sich die 
Zusammensetzung der Bewohnerschaft stetig ändert, ver-
ändert sich auch die Situation, in der sich Kinder in der 
Kollektivunterkunft wiederfinden.

Durch ein externes Monitoring und eine Evaluation können 
Qualitätsstandards erfolgreich überprüft und ihre Nachhal-
tigkeit gestärkt werden. Das Ziel sollte sein, eine Wissens-
basis für alle Unterkünfte zu schaffen, die als Grundlage für 
die Weiterentwicklung der Qualitätsstandards dient und  
zur Erzielung vergleichbarer Standards in allen Unterkünf-
ten beiträgt. Die für das Monitoring und die Evaluation 
eingesetzten Ressourcen dürften je nach Gegebenheiten 
der einzelnen Unterkünfte variieren. Auch kann das Monito-
ring hinsichtlich des Kindesschutzes in ein umfassenderes 
Monitoring der Unterkunft integriert werden. In kleinräumi-
gen Strukturen oder Unterkünften mit tiefen Kapazitäten 
könnten auch überregionale Evaluationen in Betracht gezo-
gen werden, um den damit verbundenen Aufwand abzufe-
dern. Insbesondere sind bei der Festlegung verbindlicher 
Instrumente für das Monitoring die unterschiedlichen Ge-
gebenheiten in den Unterkünften und die verschiedenen 
Unterkunftsarten zu berücksichtigen. Werden bei der Eva-
luation Mängel bei der Umsetzung der Schutzmassnahmen 
in den Unterkünften festgestellt, sollten die Auftraggeben-
den zusammen mit der internen Arbeitsgruppe entspre-
chende Massnahmen zur Intervention und Unterstützung 
veranlassen, die terminiert und mit den nötigen Ressourcen 
ausgestattet sind.

1.3	 Externe Kooperation

Werden für die Unterbringung von Familien und schutzsu-
chenden Kindern Kollektivunterkünfte vorgesehen, sollte 
auf die soziale Teilhabe ein besonderes Augenmerk gerich-
tet werden. Kollektivunterkünfte dürfen nicht zu einer  
Isolation des schutzsuchenden Kindes führen. Im Submis-
sionsverfahren ist darauf zu achten, dass diesem Umstand 
Rechnung getragen wird. Externe Kooperationen, beispiels-
weise mit Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Sport-
vereinen oder auch innerhalb der Nachbarschaft, mit Frei-
willigengruppen oder religiösen Gemeinschaften/Kirchen, 
können zum Schutz des Kindes beitragen. So können etwa 
Fachpersonen erreicht und zusätzliche Ressourcen mobili-
siert werden. Durch Möglichkeiten des Austausches mit der 
lokalen Bevölkerung können Berührungsängste und Unsi-
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cherheiten im Umgang mit schutzsuchenden Menschen 
abgebaut und Spannungen vermieden werden.21 Begeg-
nungen der Bewohnenden mit der lokalen Bevölkerung 
sollten respektvoll und gleichwertig stattfinden. Es ist wich-
tig, den Bewohnenden die Möglichkeit zu geben, sich für 
oder gegen eine Begegnung zu entscheiden. Wo Freiwillige 
zum Einsatz kommen, sollte unbedingt sichergestellt wer-
den, dass diese den Kindesschutz stärken und nicht unbe-
absichtigte Gefährdungen geschaffen werden. Es empfiehlt 
sich, hier klare Strukturen, Rollenbeschreibungen und  
Weisungsbefugnisse sowie eine verbindliche Hintergrund-
prüfung (beispielsweise Sonderprivatauszug) einzufordern.

Eine Kooperation kann beispielsweise mit einer nahegele-
genen Hausarztpraxis aufgebaut werden, damit diese auf 
mögliche Patient*innen und kinderärztliche Bedarfe aus  

der Unterkunft vorbereitet ist. Da den betroffenen Familien 
oftmals Kenntnisse über das System der Vorsorgeunter- 
suchungen in der Schweiz fehlen, ist eine aktive Begleitung 
zentral (medizinische Erstinformation, Folgeinformationen, 
ausreichende Nähe zum Angebot und interkulturelle Über-
setzer*innen).22 Empfehlenswert ist zudem eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den für die Unterbringung und 
Betreuung im Asylbereich zuständigen Stellen sowie den 
im Kindes- und Jugendschutz tätigen Akteur*innen. Durch 
eine ausreichende und funktionierende Kooperation und 
Kommunikation zwischen den Stellen kann gewährleistet 
werden, dass relevante Informationen fliessen. Zudem stellt 
eine gute Vernetzung zuverlässige Übergaben bei Zustän-
digkeitswechseln durch Transfers oder bei Veränderung des 
Aufenthaltsstatus sicher.

Empfehlungen
Strukturelle Ebene
Für Behörden

•	 Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel und fachlichen Kom- 
petenzen für die Erstellung und Umsetzung eines institutionellen Kindes-
schutzkonzepts.

•	 Vorgaben zu Qualitätskriterien wie ein institutionelles Kindesschutzkonzept, 
Betreuungsschlüssel und Qualifizierung des Personals in Submissionsver-
fahren und angemessene Gewichtung derselben bei der Mandatsvergabe. 

•	 Regelmässige interne Überprüfung der Einhaltung der Qualitätskriterien 
durch die für die Unterbringung und Betreuung zuständigen Behörden oder 
definierte Aufsichtsstellen.

•	 Ergänzende externe Evaluation der Unterbringung und Betreuung von  
Kindern in Kollektivunterkünften durch unabhängige Instanzen.

Für operativ aktive Akteur*innen

•	 Etablieren und Pflegen von Kooperationen mit Blick auf das Wohlergehen 
der Kinder mit externen Unterstützungsleistenden, Anbietenden von  
Aktivitäten rund um die Unterkunft sowie der Zivilgesellschaft.23 

•	 Verstärkung der Zusammenarbeit unter den zuständigen Stellen für die 
Unterbringung und Betreuung im Asyl- und Flüchtlingsbereich sowie mit 
den für den Kindes- und Jugendschutz zuständigen Stellen. 
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2.1	 Art der Unterkunft

Die Arten und Ausgestaltungen der Kollektivunterkünfte  
in der Schweiz sind äusserst heterogen. Auf Bundesebene 
werden in der Regel Liegenschaftskomplexe mit mindes-
tens 350 Plätzen genutzt, bei erhöhtem Platzbedarf oft auch 
Kasernen und weitere, teilweise militärisch genutzte Anla-
gen. Auf kantonaler und kommunaler Ebene werden oft 
ehemalige Heime, Hotels oder Schulhäuser, Container- und 
Modulbauten sowie ganze Wohnhäuser genutzt, bei erhöh-
tem Platzbedarf teilweise (Mehrzweck-)Hallen, Zivilschutz-
anlagen oder umgenutzte Gewerberäume. 

Um die Umsetzung einer kinderfreundlichen Unterbringung 
zu erleichtern, sollten idealerweise Unterkünfte mit kleine-
ren Wohneinheiten genutzt werden. Sowohl Zivilschutz- 
anlagen wie auch Sport-, Gewerbe- oder Mehrzweckhallen 
sind für Familien und Kinder nicht geeignet. Eine separate 
Unterbringung der Kinder und ihrer Familien ist in diesen 
Einrichtungen nicht möglich, wodurch einerseits das Recht 
auf Privatsphäre und der Schutz des Familienlebens nicht 
gewährleistet werden können und andererseits der Schlaf 
der betroffenen Kinder empfindlich gestört wird. Dies scha-
det der Entwicklung, der Gesundheit und dem Wohl des 
Kindes. In Zivilschutzanlagen kommen fehlendes Tageslicht 
und fehlende Frischluftzufuhr als weitere Faktoren hinzu, 
welche das Wohlbefinden des Kindes gefährden.

2.2	 Erstellen eines institutionellen 
Kindesschutzkonzeptes
Es liegt in der Verantwortung der Unterkunftsleitung vor Ort, 
für ihre Unterkunft zu bestimmen und nachzuweisen, wie 
der Schutz und die Förderung der Kinderrechte gewährleis-
tet werden. Dazu gehören die Erstellung des institutionellen 
Schutzkonzepts mit allen eingangs definierten Elementen, 
die Erstellung und Etablierung von Prozessen und Stan-
dards, die Aus- und Weiterbildung des Personals sowie das 
Monitoring und die Evaluation der Strukturen und die Ge-
währleistung der regelmässigen Überprüfung und Weiter-
entwicklung der definierten Prozesse und Standards.24

Es ist von Bedeutung, dass ein institutionelles Schutzkon-
zept ausgearbeitet wird mit dem Ziel, Gefährdungen wie 
Gewalt, Ausbeutung, Diskriminierung und Vernachlässigung 
präventiv zu vermeiden, im Bedarfsfall angemessen zu inter-
venieren und durch Monitoring und Evaluation stetig weiter-
zuentwickeln. Im Fokus stehen dabei die besonders vulnera-
blen Personen in einer Kollektivunterkunft. Dazu gehören 
insbesondere schutzsuchende Kinder, auf die nachfolgend 
fokussiert wird. Das institutionelle Schutzkonzept mit dem 
Fokus schutzsuchende Kinder ermöglicht, die Unterkunft 
systematisch unter dem Gesichtspunkt des Kindesschutzes 
und der Kinderrechte zu analysieren und sicherzustellen, 
dass die Rechte von Kindern vollumfänglich im Alltag der 
Unterkunft beachtet werden. Der Prozess zur Erarbeitung 
eines institutionellen Schutzkonzepts sollte kollaborativ 
gestaltet werden. Sowohl Mitarbeitende aus verschiedenen 
Aufgabenbereichen (Sicherheit, Betreuung, medizinische 
Versorgung usw.) als auch Bewohnende sollten einbezogen 
werden (→ siehe Kapitel 4.1). Kindern verschiedener Alters-
stufen sowie deren erziehungsberechtigten Personen sollte 
mit geeigneten Instrumenten die Partizipation ermöglicht 
werden. Dadurch bezieht das Schutzkonzept die Bedürfnis-
se und Interessen von Kindern besser ein.

2. Unterkunft
Nachfolgendes Kapitel widmet sich den unterschiedlichen  
Arten von Kollektivunterkünften und geht auf die spezifischen 
Schritte zur Erstellung eines institutionellen Kindesschutz‑ 
konzepts sowie zur Ermittlung des übergeordneten Kindes‑ 
interessens ein. Des Weiteren beschäftigt sich das Kapitel mit 
der Vorbeugung von und dem Umgang mit Gewaltvorfällen  
in einer Kollektivunterkunft. Ausserdem werden kinderfreund‑
liche Räume, Aktivitäten und das Thema Bildung näher  
beleuchtet und entsprechende Empfehlungen abgegeben. 
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2. Unterkunft

Schritt 1: 
Definition von Zuständigkeiten
Eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitenden mit entsprechenden 
Kenntnissen aus einer oder mehreren Unterkünften kann 
mit dem Erarbeitungsprozess betraut werden und gege- 
benenfalls auch externe Fachpersonen miteinbeziehen. 
Dazu braucht es Vorkenntnisse oder eine Ausbildung im  
Bereich Kindesschutz. Die Unterkunftsleitung trägt dabei 
die Verantwortung, dass es ein Konzept gibt und die Pro-
zesse eingehalten werden. Wichtig ist zudem, dass die 
auftraggebende Behörde den Prozess aktiv unterstützt und 
im Auftrag gegenüber Dritten festhält, wie unter Kapitel  
(→ siehe Kapitel 1.2) ausgeführt. 

Schritt 2:  
Partizipative Risikoanalyse
Der zweite Schritt ist die Identifikation der Bereiche, die  
das Kind beeinflussen sowie des Umfeldes, in dem es sich 
bewegt. Mittels einer Risiko- und Schutzanalyse werden 
zum einen die verschiedenen Risiken analysiert, denen das 
Kind in der Unterkunft ausgesetzt ist, und zum anderen  
die Möglichkeiten aufgezeigt, wie diesen Risiken mit schüt-
zenden Massnahmen begegnet werden kann. Beispiels- 
weise können die beengten räumlichen Verhältnisse einen 
Risikofaktor darstellen. Diesem kann mit geschützten 
Räumlichkeiten speziell für das Kind entgegengewirkt  
werden.

Die Risiko- und Schutzanalyse sollte umfassend sein und 
alle Faktoren miteinbeziehen, welche die Situation des 
Kindes in der Unterkunft beeinflussen können, sowohl 
positiv als auch negativ, wie etwa die psychische Gesund-
heit des Kindes, die Eltern-Kind-Beziehung oder das Vor-
handensein von Dienstleistungen in Unterkunftsnähe. Da-
mit man einen guten Einblick in den Alltag des Kindes hat, 

bedarf es dessen Einbezugs. Durch Begehungen, Umfra-
gen, Ideenbriefkästen, Gespräche, begleitet durch Metho-
den wie Fotografieren oder Zeichnen, kann dies gelingen.25 
Auch die Eltern sollten in diese Analysen einbezogen  
werden.

Die Risiko und Schutzfaktoren, die bei der Analyse identi-
fiziert werden, können verschiedenen Bereichen zugeordnet 
werden. Die verschiedenen Ebenen, von welchen Einflüsse 
auf das Kind einwirken können, lassen sich etwa anhand 
des sogenannten «sozioökonomischen Modells» einteilen. 
Dieses Modell sieht fünf Bereiche vor: Kind, Familie, Ge-
meinschaft, Gesellschaft sowie soziokulturelle Normen. Im 
Bereich Kind etwa sind Risiko- und Schutzfaktoren zu be-
rücksichtigen, welche im Kind selbst angesiedelt sind.26 Ein 
Risikofaktor kann hierbei beispielsweise ein vorhandenes 
Trauma sein, während eine hohe Resilienz einen Schutzfak-
tor darstellt.

Für die Risikoanalyse einer Kollektivunterkunft sollten die 
Einflussebenen des sozioökonomischen Modells durch die 
für das Kind relevanten Bereiche der Unterkunft konkreti-
siert und Schutzfaktoren gegenübergestellt werden. In 
Betracht kommen etwa: das Bildungs- und Förderangebot, 
das Unterkunftspersonal, die anderen Bewohner*innen 
(Erwachsene, wie auch Gleichaltrige), die Zivilgesellschaft 
sowie die räumliche Umgebung. Durch diese Konkretisie-
rung kann der Suche nach Risiko und Schutzfaktoren  
eine Struktur gegeben werden.

Die Identifikation der konkreten Risiko und Schutzfaktoren 
sollte gut dokumentiert werden. Hierdurch wird die spätere 
Nachvollziehbarkeit des weiteren Ablaufs bei der Erstellung 
des institutionellen Schutzkonzepts sichergestellt. Zudem 
erlaubt dies, das Konzept laufend zu überprüfen, und Ände-
rungen in den Gegebenheiten anzupassen. 

Risikofaktoren sind sämtliche Umstände, wel-
che das Risiko einer negativen Auswirkung  
auf die körperliche oder psychische Gesundheit 
und Entwicklung eines Kindes erhöhen.

Schutzfaktoren sind sämtliche Umstände, wel-
che Risikofaktoren reduzieren oder unabhängig 
davon einen positiven Einfluss auf die Ent- 
wicklung und das Wohlergehen des Kindes 
haben können.

Umsetzungshilfe in Anhang II
Identifikation von möglichen Risiko- und 
Schutzfaktoren (→ siehe S. 34)
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Schritt 3:  
Erstellen der einzelnen Elemente des Schutzkonzepts
Basierend auf der Risiko- und Schutzanalyse werden die 
einzelnen Elemente des institutionellen Schutzkonzepts 
ausgearbeitet und Massnahmen abgeleitet. Welche Ele-
mente genau erstellt werden, hängt von der Unterkunft 
respektive den Bereichen ab, in denen unterkunftsspezi-
fische Risiko- und Schutzfaktoren identifiziert worden sind. 
Unterschiede können sich aufgrund vieler möglicher Fakto-
ren ergeben. Denkbar sind beispielsweise die Zusammen-
setzung der Bewohnenden (zum Beispiel nur MNAs), die 
Lage der Unterkunft (zum Beispiel abgelegenes ehemaliges 
Ferienheim oder zentraler, urbaner Standort), die Art der 
Unterkunft (kleine, eigenständige Wohneinheiten oder  
grössere Schlafsäle), die Dauer der Unterbringung, die 
Ausgestaltung der (Asyl-)Sozialhilfe und vieles mehr (bei-
spielsweise der Schulweg, Spielplätze usw.). Darüber  
hinaus gilt es, ein Leitbild und einen Verhaltenskodex zu 
definieren sowie den Beschwerdeweg und Interventions-
plan festzulegen, sollte gegen den Verhaltenskodex ver- 
stossen werden.

Schritt 4:  
Verankerung in der Organisationsstruktur
Wichtig ist die Festlegung der Zuständigkeiten für die Um-
setzung des institutionellen Schutzkonzepts und damit die 
Verankerung in der Organisationsstruktur. Die Hauptverant-
wortung liegt bei der Unterkunftsleitung. Sie sorgt auch 
dafür, dass alle Mitarbeitenden informiert und geschult 
werden und das Leitbild und der Verhaltenskodex gelebte 
Realität sind.

Eine oder mehrere Personen sollten als feste Ansprechper-
sonen für das institutionelle Schutzkonzept sowie für  
Fragen im Hinblick auf den Kindesschutz benannt werden. 
Dabei kann es sich beispielsweise um Fachpersonen, inter-
ne oder externe Fachstellen handeln. Die Benennung von 
externen Fachstellen sollte darüber hinaus in Betracht  
gezogen werden, damit auch strukturelle Missstände adres-
siert werden können. Diese stehen Bewohnende und  
Mitarbeitenden für Fragen zur Verfügung und können die 
Unterkunftsleitung bei Entwicklung, Umsetzung sowie 
Monitoring und Evaluation des Kindesschutzkonzepts un-
terstützen. Sie können im Rahmen ihrer Kompetenzen  
auf mögliche Missstände oder Verbesserungspotenzial im 
Bereich des Kindesschutzes hinweisen.

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, bestehend aus Mit-
arbeitenden mit verschiedenen Arbeitsaufgaben (inklusive 
der festen Ansprechperson[en]) sowie eventuell im und  
um die Unterkunft tätige Freiwillige, kann dazu beitragen, 
dass das Schutzkonzept auf allen Ebenen der Unterbrin-
gung gelebt und in den Alltag integriert wird. Sie bietet ein 
Gefäss, um Beobachtungen in Zusammenhang mit der 
Umsetzung des Kindesschutzkonzepts zu besprechen. Es 
bietet sich an, hierbei auf dieselbe Arbeitsgruppe zurück- 
zugreifen, welche das Konzept erstellt hat. Wichtig ist, dass 
die Arbeitsgruppe aus Mitgliedern besteht, die in den Kol-
lektivunterkunftsalltag eingebunden sind. Dies bringt mit 
sich, dass sich deren Zusammensetzung laufend ändert. 
Durch regelmässigen aktiven Einbezug der Bewohnenden, 
einschliesslich von Kindern, soll die Umsetzung und Wirk-
samkeit des Schutzkonzepts evaluiert und laufend weiter-
entwickelt werden. Dazu braucht es geeignete Instrumente 
zur Qualitätssicherung. Dies kann zum Beispiel interne 
Monitoring- oder externe Evaluationsprozesse beinhalten.

Bewohnende der Unterkunft, einschliesslich der Kinder und 
ihrer Eltern, sollen beim Eintritt über die für sie relevanten 
Inhalte des Kindesschutzkonzepts kind- und adressatenge-
recht informiert werden und diese verstehen können. Auch 
sollten sie dazu motiviert werden, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten zu dessen Umsetzung beizutragen. Ein Beitrag, 
den die Bewohnende leisten können, ist beispielsweise  
die Meldung von kindesschutzrelevanten Beobachtungen 
über einen Rückmeldemechanismus.
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2.3	 Abklärung und Dokumentation 
des übergeordneten Kindes‑ 
interesses 

Es empfiehlt sich, beim Eintritt eines Kindes in die Kollektiv-
unterkunft eine Abklärung des übergeordneten Kindesinter-
esses durchzuführen. Durch die Abklärung des überge- 
ordneten Kindesinteresses beim Eintritt des Kindes können 
Umstände erkannt werden, welche möglicherweise wäh-
rend des Aufenthalts des Kindes in der Kollektivunterkunft 
zu einer Gefährdung führen könnten, wie etwa ein belaste-
tes Familienumfeld, medizinische Bedürfnisse oder psychi-
sche Belastung und Formen von posttraumatischen Belas-
tungsstörungen. Hierbei ist es zwingend, dass dies durch 
im Kindesschutz geschultes Personal geschieht. Die Min-
destanforderungen sind ein sozialpädagogischer Abschluss, 
eine Aus- oder Weiterbildung im Kindesschutz sowie trans-
kulturelle Kompetenzen. Bei letzteren sollte ein Fokus auf 
diversitäts- und diskriminierungssensible Haltungen gelegt 
werden, um der Gefahr von unbewusster Stereotypisierung 
vorzubeugen. Eine solche Abklärung kann unabhängig 
davon, ob das Kind begleitet oder unbegleitet ist, sinnvoll 
sein. Hierfür sollten das Kind und immer auch die Eltern 
(sowie gegebenenfalls weitere Familienangehörige) ange-
hört und in die Überlegungen miteinbezogen werden. Dabei 
ist ein ressourcenorientierter Ansatz zentral. Ausserdem 
sollten bereits bestehende Dokumentationen, beispielswei-
se aus ehemaligen Unterkünften, berücksichtigt werden. 

Die Abklärung des übergeordneten Kindesinteresses ist zu 
dokumentieren, unter Berücksichtigung der datenschutz-
rechtlichen Vorgaben. Hierfür eignet sich das Verwenden 
eines Formulars, da somit sichergestellt werden kann, dass 
alle wichtigen Aspekte berücksichtigt und dokumentiert 
werden.27 Das Ergebnis der Abklärung sollte dem Dossier 
des Kindes hinzugefügt werden.

Werden Risikofaktoren identifiziert, sollte für jeden Faktor 
analysiert werden, welche Massnahmen getroffen werden 
können, um das Risiko zu beseitigen oder zumindest zu 
minimieren – und welche Massnahmen zu treffen sind, falls 
sich das Risiko realisiert. Ergibt die Analyse ein Risiko für 
einen medizinischen respektive psychologischen Notfall, 
können bereits sämtliche Mitarbeitende und Personen im 
Umfeld des Kindes darüber informiert werden, welcher 
Ablauf im Notfall einzuhalten ist. Ist die Situation akut und 
besteht eine Zusammenarbeit mit einer medizinischen 
Institution in der Nähe der Unterkunft (→ siehe Kapitel 1.3), 
kann auch diese bereits vorab informiert werden, um im 
Ernstfall ein schnelles Handeln zu ermöglichen.

Die Analyse des Kindesinteresses kann zu einem späteren 
Zeitpunkt abermals konsultiert werden, wenn zum Beispiel 
in Krisensituationen möglichst rasch eine das übergeordne-
te Kindesinteresse berücksichtigende Entscheidung getrof-
fen werden muss. Solche Entscheide sollen von Fachper- 
sonen, die im Kindesschutz geschult sind, getroffen oder 
dafür beigezogen werden. Eltern sollten in solche Prozesse 

immer einbezogen werden. Hierfür sollte etwas Schriftli-
ches hinterlegt und jeweils auf dem aktuellen Stand sein. 
Dies bedeutet, dass Veränderungen im Umfeld des Kindes 
oder bei dem Kind selbst jeweils festgehalten werden. 

Eine besondere Rolle kommt auch der kindgerechten Vor-
bereitung und Begleitung von Übergangsprozessen, insbe-
sondere Veränderungen in der Wohnsituation, zu, da diese 
auch zu einem Bruch mit dem aktuellen Umfeld führen. 
Beziehungsabbrüche und der Verlust des gewohnten Um-
feldes stellen für Kinder eine hohe Belastung dar. Über- 
gänge sind deshalb frühzeitig anzukünden und zu beglei-
ten, um dem Kind einen geordneten Abschiedsprozess zu 
ermöglichen. Das Kind selbst und seine Eltern sollten früh- 
zeitig und in geeigneter Weise in den Prozess miteinbe- 
zogen werden, um das übergeordnete Kindesinteresse zu 
berücksichtigen (→ siehe Kapitel 4.1). 

2.4	 Vorbeugung und Umgang mit 
Gewalt
Damit das Kind in einem gewaltfreien Umfeld aufwachsen 
kann, ist es wichtig:

•	 Gefahrensituationen für das Kind durch präventive  
Massnahmen vorzubeugen,

•	 in Gewaltfällen rasch einzugreifen sowie
•	 zu verhindern, dass Kinder Zeug*innen von Gewalt  

werden.28

Zentral ist zudem, dass es nicht zu einer Umkehr der Täter- 
und Opferrollen kommt. Kinder stehen nicht in der Verant-
wortung, Gewalt gegen sie zu verhindern. Es ist ein Kinder-
recht und die Aufgabe der Erwachsenen, dafür zu sorgen, 
dass Kinder frei von Gewalt aufwachsen können.29 Die 
Missachtung dieses Grundsatzes kann dazu führen, dass 
Kinder negative Bewältigungsstrategien wie zum Beispiel 
selbstabwertende Gedanken oder eine emotionale Abschot-
tung entwickeln, um mit Gewalterlebnissen umzugehen. 
Dies gilt es zu vermeiden. Bei der Umsetzung der vorliegen-
den Vorschläge sollte hierauf besonders geachtet werden. 

Gewalt kann sowohl struktureller Natur sein als auch  
direkt von einzelnen Personen ausgeübt werden. Strukturel-
le Gewalt hat ihren Ursprung in sozialen, politischen oder 
ökonomischen Ungleichgewichten, wie etwa der unglei-
chen Verteilung von Ressourcen und Bildungschancen.30 
Massnahmen gegen diese Gewaltform sind grösstenteils 
nicht innerhalb des Betriebs einer Kollektivunterkunft anzu-
siedeln. Deshalb fokussieren sich die vorliegenden Empfeh-
lungen auf den Umgang mit unmittelbaren Formen der 
Gewalt. Unterschieden werden Vernachlässigung, körper-
liche Gewalt, psychische Gewalt, Erwachsenenkonflikte  
im Umfeld des Kindes und sexualisierte Gewalt.31

Polizeieinsätze in Kollektivunterkünften können zudem sehr 
belastende Erfahrungen darstellen und ergeben eine kriti-
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sche Situation für die Gefährdung des Kindeswohls. Es ist 
daher wichtig, diesem Aspekt eine hohe Aufmerksamkeit 
beizumessen, auch bei der Planung dieser Einsätze.32

Für die Umsetzung der in diesem Kapitel gemachten Emp-
fehlungen sollten Fachpersonen aus dem Gewaltschutz 
und/oder Kindesschutzexpert*innen (zum Beispiel kantona-
le Kindesschutzbeauftragte, Fachpersonen der Kinder- und 
Jugendhilfe) beigezogen werden sowie mit spezialisierten 
Einrichtungen und Dienstleistungsanbietenden zusammen-
gearbeitet respektive deren Publikationen konsultiert wer-
den. Insbesondere lassen sich so die Ursachen für Gewalt 
und den Umgang damit eruieren. Erarbeitete Massnahmen 
können einen Teil des Kindesschutzkonzepts darstellen  
(→ siehe Kapitel 2.2).

Umgang mit Verdachtsfällen 
Jeder Verdacht, dass ein Kind sich in einer Gefährdungssi-
tuation befindet, sollte ernst genommen und abgeklärt 
werden: So kann das Vorliegen einer Gefährdung gegebe-
nenfalls wirksam abgewendet beziehungsweise das Kind 
und/oder die allfällige Tatperson an entsprechende spezia- 
lisierte Unterstützungsdienstleistungen verwiesen werden. 
Dazu sollten besondere, unterkunftsspezifisch ausgestalte-
te Meldesysteme entwickelt und Verantwortlichkeiten defi-
niert werden. Die Verfahrensabläufe sollten in einfacher und 
verständlicher Form schriftlich niedergelegt werden. Ins- 
besondere Aufsichtspersonal, das in der Nacht und am  
Wochenende vor Ort ist und mehrheitlich keine sozialpäda-
gogische Ausbildung hat, sollte sensibilisiert und befähigt 
werden, solche Situationen korrekt einzuschätzen und ent- 
sprechend zu handeln. So ist sichergestellt, dass alle Betei-
ligten wissen, wie sie sich verhalten müssen. Während 
sämtliche Mitarbeitende über den Ablauf des Verfahrens 

bei Verdachtsfällen informiert sein sollten, empfiehlt sich, 
konkrete Ansprechpersonen in der Unterkunft zu benennen, 
die über Kenntnisse im Kindesschutz verfügen und in  
Krisensituationen auch externe Unterstützungsdienstleis-
tungen kennen und einbeziehen können.

2.4.1	 Prävention

Die Prävention von Gewaltvorfällen im Kontext von Kollektiv-
unterkünften sollte einerseits bei verschiedenen Personen-
gruppen ansetzen (zum Beispiel bei Personal, Bewohnen-
den, insbesondere Alleinreisenden, Eltern und Familien 
sowie den Kindern selbst) und andererseits verschiedene 
Ursachen für Gewalt angehen (zum Beispiel soziale Ver- 
haltensweisen, Sucht, beengte Räumlichkeiten, Perspektiv-
losigkeit oder Überbelastung des Familiensystems). 

Die Prävention kann zwei Komponenten aufweisen: einer-
seits Prävention im Hinblick auf verallgemeinerbare Risiken, 
die auf sämtliche Kinder zutreffen. Dies können zum Bei-
spiel regelmässige Freizeit- und Bildungsangebote sein, die 
zur Resilienz der Kinder beitragen. Andererseits kann Prä-
vention auch in Bezug auf individuelle Gefahrensituationen 
beim einzelnen Kind ansetzen (zum Beispiel individuelle 
Unterstützung und Psychotherapie bei Anzeichen von Trau-
mata). Während für Ersteres die Grundlagen, zum Beispiel 
Standardabläufe, im institutionellen Kindesschutzkonzept 
vorgesehen werden können, ist Zweiteres insbesondere bei 
der Einzelfallarbeit angesiedelt. 

Ursachen von Gewalt identifizieren und angehen33 
Im Rahmen der Gewaltprävention können die Ursachen von 
Gewalt anhand von drei Ebenen identifiziert und angegangen 
werden. Dabei geht es auf einer primären Ebene darum, 

Verringerung längerfristiger  
Auswirkungen

Spezifische  
Ursachen 

Grundursachen 

Primäre Präventionsebene: Grundursachen für Gewalt an Kindern
Zielgruppe: Sämtliche Kinder in einer Gemeinschaft
Beispiele: Projekte zur Aufklärung über gewaltfreie Erziehung oder zur Verringerung  
von Gewaltaufkommen in der Kollektivunterkunft

Sekundäre Präventionsebene: Spezifische Ursachen / Gefahren für Gewalt  
an einzelnen Kindern
Zielgruppe: Gruppen besonders gefährdeter Kinder
Beispiele: Unterstützungsprogramme für MNA oder Familien mit erhöhter Gefahr  
häuslicher Gewalt

Tertiäre Präventionsebene: Verringerung längerfristiger Auswirkungen von  
Gewalt und deren Wiederholung
Zielgruppe: Kinder, die Opfer oder Zeuge von Gewalt geworden sind
Beispiele: Zugang zu Unterstützungsleistungen für die Bewältigung des Erlebten

Die drei Ebenen der Gewaltprävention

1

2

3
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Trends oder Muster von Risiken unter den Bewohnenden 
einer Kollektivunterkunft zu erkennen und dagegen vorzu-
gehen. Strukturelle Rahmenbedingungen wie die Unter-
kunftsart, beengte Platzverhältnisse, fehlendes pädagogi-
sches Fachpersonal und ein möglicher Fokus auf Repression 
bergen beispielsweise ein Gewaltpotenzial, das es zu adres-
sieren gilt. Die sekundäre und tertiäre Ebene widmet sich 
jeweils der Identifizierung und Verminderung von Risiken 
für einzelne Personen. 
 
Prävention kann nur gelingen, wenn entsprechende Unter-
stützungsstrukturen vorhanden sind. Im Falle von psycho-
emotionalen Krisen34 von Kindern ist es wichtig, Zugang zu 
externen Angeboten sicherzustellen. Für Kinder mit psycho-
logischen und psychiatrischen Indikationen sollte unbedingt 
der Zugang zu regelmässigen bedarfsorientierten psycho-
sozialen und psychiatrischen therapeutischen Massnahmen 
unterstützt werden (→ siehe Kapitel 2.3).

Prävention in Bezug auf bestimmte Personengruppen
Mit Informationen und Unterstützungsangeboten für be-
stimmte Personengruppen in der Kollektivunterkunft lassen 
sich sowohl deren Fähigkeiten, Gewaltvorfällen vorzubeu-
gen, als auch ihre Resilienz fördern: 

•	 Personal: Expertise im friedlichen Beilegen von Konflik-
ten sowie in der Kommunikation bezüglich einer Nulltole-
ranz gegenüber Gewalt; Strategien der Deeskalation; 
Schulung, um auf konfliktinduzierendes Verhalten von 
Kindern angemessen und kinderfreundlich zu reagieren. 
Nutzung professioneller Instrumente der Ausbildung, 
Weiterbildung und Supervision.

•	 Bewohnende: Bereitstellen psychosozialer Unterstüt-
zungsangebote und Tagesstrukturen, um Stress, Perspek-
tivlosigkeit und erlebten Traumata entgegenzuwirken; 
Massnahmen zur Förderung des Zusammenlebens und 
das Erleben von positiven Momenten der Gemeinschaft 
stärken.

•	 Eltern und Familien: Elternschaft und das Gestalten des 
Familienlebens ist in diesem Setting (geprägt etwa durch 
Flucht, Asyl, Kollektivunterkunft) eine sehr herausfordern-
de Situation. Eltern können in ihrer Elternrolle etwa durch 
Angebote unterstützt werden, welche die Kompetenzen 
und Selbstwirksamkeit der Eltern stärken und sie in Fra-
gen der Erziehung und Gestaltung des Familienlebens 
sowie im Umgang mit Stress und Herausforderungen 
unterstützen.35 Familienbegleitungen können hierbei unter-
stützend wirken und die Eltern dadurch gestärkt werden.

•	 Kinder: Indem sie über ihre Rechte informiert und von 
Ansprechpersonen angehört werden, werden sie darin 
unterstützt, sich gegen Gewalt zu wehren. Damit kann 
ihnen ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, das heisst  
das Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten, 
gegeben werden.

2.4.2	 Umgang mit Gewaltvorfällen
36

 

Ein unterkunftsspezifischer Ablauf- respektive Notfallplan 
stellt sicher, dass rasch auf Gewaltvorfälle reagiert wird. 
Dieser sieht in Bezug auf die unterschiedlichen Gewaltfor-
men spezifische Vorgehensweisen und Massnahmen vor. 
Er ist allen Mitarbeitenden sowie externen Dienstleistenden 
bekannt. Der Ablaufplan sollte unter anderem die ver- 
bindliche und schnelle Erreichbarkeit interner und externer 
Stellen, die für die Sicherheit zuständig sind (zum Beispiel 
internes Sicherheitspersonal, Polizei), bei notwendiger 
Krisenintervention vorsehen. Wichtig ist ausserdem die 
Organisation eines rasch verfügbaren Hilfenetzes (pädago-
gische und psychosoziale Krisenberatung, medizinische 
sowie kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung usw.). 

Der genaue Ablauf bei Gewaltvorfällen sollte den Gegeben-
heiten der Kollektivunterkunft angepasst werden. Wichtige 
Grundsätze hierfür sind:

•	 Ein Kind muss als Allererstes und sofort den Schutz 
und die Hilfe erhalten, die es benötigt. Dies umfasst die 
gesundheitliche Versorgung, die psychosoziale Stabilisie-
rung sowie den Schutz und die Wahrung seiner Rechte. 
Hierfür kann eine räumliche Trennung von der mutmass-
lichen Tatperson notwendig sein. Dies kann beispielswei-
se dadurch erreicht werden, dass diese in einen anderen 
Teil der Kollektivunterkunft ohne Zugang zum betroffenen 
Kind verlegt wird. Kann die räumliche Trennung nicht 
vom Personal hergestellt werden, ist die Polizei zu rufen, 
die für die sofortige Schutzmassnahme verantwortlich  
ist. Ansonsten soll der Vorfall zeitnah der Polizei gemeldet 
werden. Falls die Gewalt innerhalb der Familie stattfindet 
und die Schutzmassnahmen nicht einvernehmlich er- 
folgen, braucht es möglicherweise eine Intervention der 
Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Ist  
die Tatperson Teil des Personals, ist ein Disziplinarverfah-
ren einzuleiten.

•	 Es ist eine lückenlose Begleitung ebenso wie eine thera-
peutische Nachbetreuung von Kind und Familie sicherzu-
stellen. Kinder, die Gewalt erlebt oder beobachtet haben, 
sollten neben der Nachbetreuung durch das Personal 
auch Zugang zu einer professionellen psychologisch-psy-
chiatrischen Begleitung erhalten. Opfer von Gewalt und 
deren Angehörige können Anspruch auf Opferhilfe nach 
dem Opferhilfegesetz haben. Aber auch Zeug*innen  
von Gewalt können sich an die Opferhilfestellen wenden 
und sich beraten lassen, wenn sie durch eine solche 
Straftat psychisch beeinträchtigt wurden.37 

•	 Bei Gewaltvorfällen gegenüber dem Kind oder im nahen 
Umfeld eines Kindes ist eine fundierte Abklärung des 
übergeordneten Kindesinteresses von im Kindesschutz 
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geschulten Fachpersonen, präferiert von einer externen 
Fachstelle durchzuführen. Wie bei sämtlichen Massnah-
men, die das Kind betreffen, sollte auch in einem solchen 
Fall das Kind von der Fachperson angehört werden. Um 
eine Wiederholung des Geschehenen zu verhindern, 
sollten unbedingt Lösungen in Absprache mit sämtlichen 
Betroffenen (etwa auch Familienangehörigen und Ge-
schwistern) gefunden und ein sicheres Umfeld geschaf-
fen respektive wiederhergestellt werden. 

•	 Allen Betroffenen sollten Informationen über entspre-
chende Beratungsstellen und Angebote der Rehabilita-
tion vermittelt werden. 

•	 Die Vorfälle und getroffenen Massnahmen werden 
schriftlich dokumentiert. Mitarbeitende, die beruflich 
regelmässig mit Kindern zu tun haben, sind – soweit sie 
nicht dem Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch 
unterstehen – zur Meldung an die KESB verpflichtet, 
wenn konkrete Hinweise dafür bestehen, dass die körper-
liche, psychische oder sexuelle Integrität eines Kindes 
gefährdet ist und sie der Gefährdung nicht im Rahmen 
ihrer Tätigkeit Abhilfe schaffen können. Dabei ist die 
Meldepflicht gemäss Art. 314d ZGB auch erfüllt, wenn 
die Meldung an die vorgesetzte Person gemacht wird.38 

2.5	 Ausgestaltung der Räume,  
Aktivitäten und Bildung 
Eine auf das übergeordnete Kindesinteresse ausgerichtete 
Ausgestaltung der Kollektivunterkunft ermöglicht einem 
Kind Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen, die in 
der Unterkunft leben und arbeiten, und zwar in einer Weise, 
die Gefahren vermindert und die sein Wohl positiv beein-
flusst. Diese Ausgestaltung betrifft nicht nur die physischen 
Aspekte der Unterkunft, wie bauliche Schutzmassnahmen 
und die räumliche Gestaltung, sondern auch das Angebot

Kinderfreundliche Räume

Kinderfreundlich sind Räume, die dem Kind und 
Jugendlichen einen geschützten Rückzugsort 
bieten,39 wo sie lernen und spielen sowie ihr 
psychosoziales Wohlbefinden stärken können. 
Hierfür sollten die Innen- und Aussenräume in 
einer Art und Weise gestaltet sein, dass sie dem 
Kind ermöglichen, Spuren zu hinterlassen (etwa 
durch Zeichnungen), sich zu bewegen und in 
Interaktion mit anderen Kindern zu treten. Barrie-
refreiheit, Kultur- und Geschlechtersensibilität 
sind weitere wichtige Gestaltungsprinzipien.40 41 

an Aktivitäten und Bildung. Kinder sollten grundsätzlich 
rasch ausserhalb der Kollektivunterkunft eingeschult  
werden und an externen Freizeitaktivitäten teilnehmen 
können.42

Das Ziel von baulichen Schutzmassnahmen ist, Gefahren 
für die dort wohnenden Kinder zu vermeiden. Sie umfassen 
sowohl die Räumlichkeiten der Unterkunft als auch deren 
Umfeld, wie nahe gelegene Spielplätze oder Schulwege. 
Als Massnahmen empfehlen sich unter anderem die fol- 
genden:

•	 Eine ausreichende Beleuchtung, die jedoch die Nachtru-
he des Kindes und die der anderen Bewohnenden nicht 
stört 

•	 Ein Alarmsystem für Notfälle
•	 Gegen Stürze gesicherte Fenster, Balkone und Ähnliches
•	 Geschlechtergetrennte Sanitäranlagen, die abschliessbar, 

gut beleuchtet und rasch erreichbar sind, sowie, wenn 
möglich, ein spezifischer Kinder- und Familienbereich43 

•	 Wegeführung und Beschilderung, welche für ein Kind 
verständlich ist

•	 Allgemeine Barrierefreiheit in der gesamten Unterkunft, 
die auch einem Kind mit Behinderung eine selbstständige 
Lebensweise ermöglicht

Einige Grundsätze für kinderfreundliche Innen- und Aussen-
räume finden sich nachfolgend.

•	 Die Unterkunft sollte dem Kind und seiner Familie ein 
ausreichendes Mass an Privatsphäre und Rückzugsmög‑
lichkeiten bieten, um ihre Sicherheit und Würde zu ge-
währleisten.44 Beengte räumliche Verhältnisse können 
sich zudem negativ auf die mentale Gesundheit aus- 
wirken und Konflikte fördern. Ausserhalb des Familien-
bundes sind geschlechtergetrennte Schlafzimmer zu 
gewährleisten. Zudem empfiehlt es sich, geschützte 
Räumlichkeiten für Kinder einzurichten, beispielsweise 
Lernräume. Gerade wenn Privatzimmer überbelegt sind, 
sind solche Räume von grosser Bedeutung.45 Durch das 
Schaffen von separaten Familienbereichen kann der 
Belastung entgegengewirkt werden, von welcher Eltern 
berichten, wenn ihre Kinder in ständigem Kontakt zu 
anderen Erwachsenen stehen. Sichere Räume können 
dazu beitragen, der «Alarmbereitschaft» und Angst vor 
sexuellen Übergriffen entgegenzuwirken.

•	 Die Unterkunft sollte über gemeinschaftlich genutzte 
Räume sowohl für Kinder als auch Erwachsene für Aus-
tausch, Spiele, Erholung und Bildung verfügen. Bei der 
Ausgestaltung der Räume empfiehlt es sich, darauf  
zu achten, dass sie für Kinder sämtlicher Altersgruppen 
geeignet sind.46 Ebenso empfiehlt sich eine variable 
Nutzung der Räume durch unterschiedliche Nutzungszei-
ten und modulare Ausstattung.47 

•	 Die Zugänglichkeit von Spielmöglichkeiten und Spielge-
räten sollte jederzeit selbstständig möglich sein. Der 
Zugang zu kindgerechten Räumen sollte nicht als Diszip-
linarmassnahme verweigert werden oder von der Beglei- 
tung durch Erwachsene abhängen.

•	 Der partizipative Einbezug von Kindern und Familien  
bei der Raumplanung und -gestaltung ist ein wichtiger 
Schritt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse des 
Kindes und seines Umfeldes direkt berücksichtigt werden 
können. Dabei sollte in Erfahrung gebracht werden, wo
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Kinderfreundliche Angebote und Aktivitäten

Kinderfreundlich sind Angebote und Aktivitäten, 
die darauf abzielen, die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen in Unterkünften zu fördern, 
ihre Autonomieentwicklung zu begleiten und 
ihnen zu helfen, die Herausforderungen der 
Flucht und des Alltags in einer Kollektivunter-
kunft zu bewältigen. Bei ihrer Konzeption ist es 
wichtig, auf Alter, Reife und Entwicklungsstand 
des Kindes Rücksicht zu nehmen, wobei jedoch 
auch eine Durchmischung der Altersgruppen 
hilfreich sein kann.

sich das Kind aufhalten möchte und an welchen Orten  
es sich sicher respektive unsicher fühlt. Dem Kind in der 
Kollektivunterkunft kann beispielsweise die Aufgabe 
gegeben werden, auf einer Karte der Unterkunft einzu-
zeichnen, wo es ihm gefällt und wo nicht, wo es sich 
sicher und wohl fühlt und wo nicht. Dies ist eine nieder-
schwellige Möglichkeit, um in Erfahrung zu bringen, wie 
ein Kind das Leben in der Kollektivunterkunft wahrnimmt.

•	 Zu einer möglichst kinderfreundlichen Ausgestaltung 
einer Kollektivunterkunft tragen zudem auch bauliche 
Massnahmen bei, mit denen ein einfacher Zugang zum 
Personal ermöglicht wird. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn sich die Arbeitsplätze des Betreuungspersonals in 
einem für das Kind gut ersichtlichen und einfach zugäng-
lichen Bereich der Unterkunft befinden sowie beispiels-
weise die Tür zu den Büros des Betreuungspersonals 
grundsätzlich geöffnet ist. Mitarbeitende sollten inner-
halb der Kollektivunterkunft auch ausserhalb der Büros 
sicht- und ansprechbar sein und sich Zeit für die Bezie-
hungspflege nehmen. Die Anwesenheit von Mitarbeiten-
den der Sicherheit kann (je nach Verhalten) das Sicher-
heitsgefühl stärken oder auch beunruhigend oder gar 
bedrohlich wirken, insbesondere wenn diese uniformiert 
oder bewaffnet sind.

•	 Es empfiehlt sich ferner, Informationen für ein Kind in 
einer einfach greifbaren Form aufzubereiten und zur 
Verfügung zu stellen. Beispielsweise können grosse 
Kalender mit Fotos der Mitarbeitenden einfach ersichtlich 
machen, welche Betreuungspersonen an welchem Tag 
anwesend sind oder welche Aktivitäten stattfinden.

Der regelmässige Schulbesuch ist für Kinder von zentraler 
Bedeutung, um ihnen einen strukturierten Alltag, Begeg-
nungen mit Gleichaltrigen ausserhalb der Kollektivunter-
kunft und ein Stück Normalität zu ermöglichen. Der  
vorgesehene Unterricht sollte altersgerecht sowie unter 
Berücksichtigung der individuellen Vorkenntnisse gestaltet 
sein48 sowie den besonderen Schwierigkeiten Rechnung 
tragen, die Kinder aufgrund der Sprache oder Traumata 
haben können. Der Unterricht kann zunächst im Rahmen 
von Integrations- oder Aufnahmeklassen an öffentlichen 
Schulen stattfinden, erfolgt idealerweise aber möglichst 
rasch im Rahmen einer inklusiven Beschulung in Regelklas-
sen, um den Kontakt zur lokalen Bevölkerung zu fördern.

Häufig findet der Schulbesuch nur bis zum 16. Lebensjahr 
statt. Besonders während des Aufenthaltes in den Bundes-
asylzentren fehlen für 16- bis 18-Jährige oftmals altersge-
rechte Alternativen. Sofern der Zugang zur Regelschule 
nicht gewährleistet ist, braucht es für diese Zielgruppe auch 
in den Kantonen genügend und angemessene Alternativan-
gebote wie Intensivsprachkurse und integrationsorientierte 
Berufsvorbereitungsjahre, um die individuelle Förderung, 
aber auch die Integration und Chancengerechtigkeit sicher-
zustellen. Durch zugängliche Angebote frühkindlicher Be-
treuung, Bildung und Erziehung (FBBE) ist zudem bereits 
vor dem Start der Regelschule eine alters- und kindgerech-
te Förderung möglich. Auch der Zugang zu Kindertages-
stätten ist zentral für die Chancengerechtigkeit. Kinder 

erhalten unter anderem früh Förderung und knüpfen soziale 
Kontakte. Kollektivunterkünfte können Familien aktiv beim 
Zugang zu Kindertagesstätten (Kitas) unterstützen.

Findet der Unterricht durch Lehrpersonal stattdessen in den 
Kollektivunterkünften selbst statt, ist eine enge Zusammen-
arbeit mit nahegelegenen öffentlichen Schulen empfehlens-
wert. Indem sich der Unterricht in Umfang, Qualität und 
Inhalt an der Regelschule orientiert, werden Kinder von 
Anfang an auf die Integration ins Schweizer Schulsystem 
vorbereitet. Ausreichende personelle und materielle Res-
sourcen sind unerlässlich, um trotz der sprachlichen und 
kulturellen Heterogenität der Kinder grundlegende Bil-
dungsziele zu erreichen. 

Kinderfreundliche Angebote sollten regelmässig und ver-
lässlich stattfinden und von Fachkräften geleitet werden, 
die über sozialpädagogische Qualifikationen sowie Kennt-
nisse in Kindesschutz und physischen und psychischen 
Aspekten der kindlichen Entwicklung verfügen. 

Die Leistungen der Sozialhilfe sind in der Regel knapp be-
ziehungsweise unzureichend, um die soziale Teilhabe und 
kinderspezifische Bedürfnisse vollumfänglich abzudecken.49 

Noch schwieriger gestaltet sich die Lage für Kinder und 
Familien in der Asylsozialhilfe oder in der Nothilfe, deren 
Ansätze deutlich tiefer liegen als diejenigen der regulären 
Sozialhilfe.50 Insbesondere Aktivitäten ausserhalb der Kol-
lektivunterkunft sind jedoch besonders wichtig, um die 
soziale Isolation zu durchbrechen und das Recht auf Freizeit 
und Erholung zu gewährleisten. Diese Aktivitäten können 
dazu beitragen, die Isolation des Kindes in der Kollektiv-
unterkunft zu verhindern und ihm soziale Teilhabe zu  
ermöglichen, indem es mit Personen ausserhalb der Unter-
kunft in Kontakt tritt.51 Beispiele hierfür sind etwa Sport- 
vereine oder die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen 
der Gemeinde. Insbesondere in Unterkünften, die wegen 
baulicher oder anderer Einschränkungen wenig räumliche 
Möglichkeiten bieten, empfiehlt es sich, Kind und Eltern 
dazu zu ermuntern (und allenfalls zu begleiten), externe 
Angebote (auch Spielplätze, mobile Spiel- und Lernmöglich-
keiten, Freiluftaktivitäten, Ferienspiele, Jugendzentren) in 
Anspruch zu nehmen, da Kontakte nach draussen für die 
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Entwicklung des Kindes zentral sind. Hierfür benötigen sie 
entsprechende und einfach zugängliche Informationen 
(über existierende Angebote, wo sich diese befinden, wie 
man dorthin kommt) sowie finanzielle Unterstützung bei 
allfälligen Eintritten, sonstigen Beiträgen oder Tickets für 
den öffentlichen Verkehr.

Kinderfreundliche Aktivitäten sollten durch Angebote für 
Eltern, Familienangehörige und weitere Bezugspersonen 
ergänzt werden.52 So kann etwa die Einbindung von Eltern 
in Aktivitäten für das Kind die Bindung zwischen Eltern und 
Kind festigen und sie in ihrer Elternrolle stärken. Angebote, 
wie etwa die qualifizierte Kinderbetreuung in einer unter-
kunftsinternen Kita, können die Eltern unterstützen und 
entlasten. Des Weiteren können Elterngruppen und Eltern-
treffen der Sensibilisierung und dem Informationsaustausch 

dienen. Sie sollen auch dazu genutzt werden, Eltern über 
ihre Rechte und die des Kindes zu informieren, interne und 
externe Angebote vorzustellen, Leistungen, Regeln und 
Strukturen bekannt zu machen und über wichtige Ämter 
und Behörden, unterstützende Institutionen und Organisa-
tionen zu informieren. Die Zusammenarbeit mit Eltern soll 
dazu beitragen, sie in ihrer Autonomie und Elternrolle zu 
stärken und zu unterstützen. Beides kann sich positiv auf 
ihren Umgang mit dem Kind auswirken. Die Angebote 
sollten dabei so gestaltet sein, dass sich sowohl der Vater 
als auch die Mutter oder andere Erziehungsberechtigte 
davon angesprochen fühlen. Ein Beispiel hierfür kann etwa 
die Organisation von Elterncafés sein, bei denen Themen 
besprochen werden, welche die Eltern beschäftigen, wie 
etwa Erziehungsfragen.53

Empfehlungen
Unterkunft
•	 Jede Kollektivunterkunft verfügt über ein institutionelles Kindesschutzkon-

zept, welches Elemente der Prävention von und der Reaktion auf Gewaltvor-
fälle umfasst. Für Verdachtsfälle sind standardisierte Abläufe und Informa-
tionsflüsse vorgesehen. Es wird periodisch überprüft und gegebenenfalls 
angepasst.

•	 Bei Eintritt des Kindes in die Unterkunft wird eine Abklärung des übergeordne-
ten Kindesinteresses durch geschultes, gegebenenfalls externes Fachpersonal, 
unter Einbezug der Eltern des Kindes, durchgeführt und dem Dossier hinzuge-
fügt. Der Datenschutz muss dabei zu jedem Zeitpunkt sichergestellt sein.

•	 Die Räume in der Kollektivunterkunft werden mit Blick auf das übergeordnete 
Kindesinteresse konzipiert und unter Umständen bauliche Massnahmen zum 
Schutz von Kindern vorgenommen. Bei der Gestaltung von  
Räumen und Aktivitäten werden Kinder und ihre Familien aktiv und regel-
mässig miteinbezogen und ihre Meinung angehört. 

•	 Kindern wird möglichst die Teilnahme an einer öffentlichen Schule ermög-
licht. Die Beschulung innerhalb der Kollektivunterkunft sollte nur die Ausnah-
me darstellen. Für Kinder zwischen 16 und 18 Jahren werden, sofern der 
Zugang zur Regelschule nicht gegeben ist, alternative Möglichkeiten angebo-
ten. Wird der Unterricht in der Kollektivunterkunft angeboten, sollte ein Aus-
tausch mit der lokalen Schule ermöglicht werden. Die Qualität des Unter-
richts sollte sich an der öffentlichen Schule orientieren.

•	 Jede Kollektivunterkunft bietet Aktivitäten sowie Lern- und Spielräume für 
Kinder und ihre Familien an und ermöglicht diese auch ausserhalb der Kollek-
tivunterkunft.
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3.1	 Personalmanagement

Um einen geschützten, förderlichen Rahmen für Kinder in 
Kollektivunterkünften zu schaffen, sollte der Kindesschutz 
auch beim Personalmanagement berücksichtigt werden. Es 
sind einerseits bei der Einstellung bestimmte Punkte des 
institutionellen Kindesschutzkonzepts zu berücksichtigen 
(zum Beispiel das Einholen eines Strafregisterauszugs und 
die Unterzeichnung des Verhaltenskodex). Andererseits 
sollte das Personal mit dem Wissen, den Kompetenzen und 
den Ressourcen ausgestattet sein, die notwendig sind, um 
entsprechend ihren Aufgaben den Rechten und Bedürfnis-
sen von Kindern bestmöglich Rechnung zu tragen. Es sollte 
die hierfür notwendige kollegiale Unterstützung, Aufsicht 
und regelmässige Gelegenheit zum Lernen und zur beruf-
lichen Weiterentwicklung erhalten. Dies gilt sowohl für 
Leitungspersonen, Mitarbeitende mit sozialpädagogischer 
Ausbildung als auch für Aufsichtspersonal, das keine ent-
sprechende Ausbildung hat.

3.	Personal
Die Ebene «Personal» befasst sich damit, wie Haltungen, 
Kenntnisse und Kompetenzen rund um das Thema Kindes‑
schutz gestärkt werden können. Ebenso beleuchtet es  
das Thema Personalmanagement und Betreuungsschlüssel  
näher und geht darauf ein, wie die Organisation des Per- 
sonals ausgestaltet sein sollte. 

3.2	 Haltung gegenüber dem Kind

Das gesamte Personal sollte dazu angehalten werden, 
Kinder mit Respekt, Würde und Wohlwollen zu begegnen. 
Ein ruhiger und freundlicher Umgang, Zeit für Erklärungen 
und Geduld helfen, eine effektive Kommunikation zu Kin-
dern aufzubauen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Dabei sind 
Empathie, Sensibilität, aktives Zuhören, das Beherrschen 
effektiver Gesprächstechniken sowie transkulturelle Kompe-
tenzen für den Dialog mit Kindern besonders wichtig. Es  
ist von Vorteil, wenn auf solche Fähigkeiten und Kenntnisse 
bereits bei der Einstellung geachtet wird.
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3. Personal

Eine kinderfreundliche Haltung beruht etwa auf folgen‑
den, nicht abschliessenden, Grundannahmen: 54 

Ein Kind ist ein eigenständiger Akteur und in der Lage, zu 
seinem eigenen Schutz und Wohlbefinden beizutragen

Kinder sind widerstandsfähige Individuen

Kinder haben das Recht auf Schutz, Förderung und 
Partizipation

Das übergeordnete Kindesinteresse ist handlungsleitend

Kinder brauchen Zugang zu längerfristigen Perspektiven, 
die ihren Interessen entsprechen, sowie Zugang zu an-
gemessenen Schutzmassnahmen

Kinder haben ein Recht darauf, dass ihr übergeordnetes 
Kindesinteresse bei allen Massnahmen berücksichtigt 
wird 

Kinder haben das Recht auf Fürsorge, Liebe und Unter-
stützung

Kinder haben das Recht, angehört zu werden und in die 
Entscheidungsfindung miteinbezogen zu werden

Kinder haben das Recht, ein Leben frei von Gewalt zu 
führen

Kinder haben das Recht auf Informationen in einer Form, 
die sie verstehen

Kinder sagen die Wahrheit über Gefahren, denen sie 
ausgesetzt waren oder ausgesetzt sind

Kinder tragen nicht die Schuld daran, dass sie Gefahren 
ausgesetzt werden

Kinder können sich von Gefahren, die sie erlebt haben, 
erholen und heilen

Kinder dürfen unter keinen Umständen angeprangert, 
beschämt oder lächerlich gemacht werden, weil sie 
missbraucht, ausgebeutet oder vernachlässigt wurden

Erwachsene, einschliesslich der Mitarbeitenden der 
Kollektivunterkunft, haben die Verantwortung, Kinder zu 
schützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Rechte wahrzu-
nehmen, indem sie ihnen Glauben schenken, sie nicht 
beschuldigen und ihnen helfen, Zugang zu verfügbaren 
Schutz- und Unterstützungsmassnahmen zu erhalten

Die notwendige kinderfreundliche Grundhaltung kann 
beispielsweise in einem Verhaltenskodex oder einer Selbst-
verpflichtung festgehalten werden, welche Bestandteil der 
Arbeitsverträge aller Mitarbeitenden und freiwillig tätigen 
Personen ist. Der Verhaltenskodex kann zudem auch die 
Vorgehensweise bei Nichteinhaltung und Verstössen defi-
nieren. 

Kinderfreundliche Botschaften, wie etwa die Unterstützung 
durch das Betreuungspersonal, können zudem prominent 
angebracht werden, beispielsweise in Form von Zeichnun-
gen an den Wänden der Kollektivunterkunft. So wird ihnen 
nicht nur Präsenz verliehen, sondern auch Kindern gegen-
über klar kommuniziert, dass sie sich an einem Ort befinden, 
an welchem ihre Rechte beachtet werden.

3.3	 Stärkung der Kompetenzen im 
Kindesschutz
Für das Personal, welches mit Kindern zusammenar- 
beitet, sollten obligatorische Weiterbildungen im Bereich  
des Kindesschutzes in Kollektivunterkünften vorgesehen 
werden. Dabei kann es sich um unterkunftsinterne Weiter-
bildungen handeln oder um externe. Beispielsweise können 
Kurse zur Unterstützung der Familie oder der mentalen 
Gesundheit des Kindes angeboten werden. Verschiedene 
Anbieter stellen zudem kostenloses Schulungsmaterial  
zur Verfügung.55 

Des Weiteren ist ein Aufbau von Wissen und Kompetenzen 
um eine diversitätssensible, traumasensible, diskriminie-
rungs- und rassismuskritische Betreuung und Förderung 
der Kinder wichtig. Das Personal, das mit Kindern zusam-
menarbeitet, sollte ein besonderes Bewusstsein dafür ha-
ben, wie der persönliche Hintergrund und kulturelle Nor-
men die eigenen Annahmen und Sichtweisen über die 
Kindheit, das Geschlecht, die Geschlechtsidentität, sexuelle 
Orientierung und Behinderungen beeinflussen. Ebenso 
sollten sie sich bewusst sein, wie diese Faktoren die Wahr-
nehmung der Rollen von Eltern und des erwarteten Verhal-
tens des Kindes prägen. Die Mitarbeitenden sollten sich 
bewusst sein, wie unbewusste Vorurteile ihre Sichtweise 
und ihre Einschätzung von Bedürfnissen sowie die Reaktion 
darauf beeinflussen. Diese Annahmen und Wahrnehmun-
gen, in Verbindung mit einem Verständnis für den Kindes-
schutz, entscheiden, wie kinderfreundlich ihr Umgang mit 
Kindern ist. Es empfiehlt sich, Themenbereiche zu identi-
fizieren, die typischerweise durch unterbewusste Annahmen 
und Sichtweisen beeinflusst werden. Das Personal sollte 
eine Schulung über diese Bereiche erhalten, um in der 
täglichen Arbeit und seinen Entscheidungen den Einfluss 
unterbewusster Haltungen reflektieren zu können. 

Es ist empfehlenswert, dass das gesamte Personal eine 
Basisausbildung im Bereich des Kindesschutzes erhält. 
Hierzu gehören unter anderem Kenntnisse über Kinderrech-
te und staatliche Schutzverpflichtungen, Informationen 
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über Schutz- und Risikofaktoren für das Kind, über Arten 
von Risiken und Missbrauch, denen ein Kind ausgesetzt ist, 
sowie die langfristigen Auswirkungen, und zur Arbeit mit 
Kindern unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Hinter-
grunds und unterschiedlicher Fähigkeiten. Alle Mitarbeiten-
den sollten in den beschriebenen Bereichen sensibilisiert, 
geschult und weitergebildet werden. Hierbei können exter-
ne Schulungen in Zusammenarbeit mit spezialisierten Fach-
beratungsstellen und anderen fachlich beteiligten Institutio-
nen (Nichtregierungsorganisationen, Behörden, Vereine) 
angeboten werden. An der Auswahl konkreter Schulungs-
themen sollten die Mitarbeitenden beteiligt werden, um 
sicherzustellen, dass auf Schulungsbedürfnisse eingegan-
gen werden kann. Die Weiterbildungen sollten den ver-
schiedenen Verantwortlichkeitsstufen angepasst sein und 
regelmässig erfolgen. 

Darüber hinaus ist es von zentraler Bedeutung, dass Fragen 
des Kindesschutzes fest in der alltäglichen Betreuungsarbeit 
verankert werden. Dies kann beispielsweise dadurch erfol-
gen, dass Kindesschutz regelmässig als fester Traktanden-
punkt in Teamsitzungen aufgenommen wird. So bleibt das 
Thema im Bewusstsein aller Mitarbeitenden präsent, fördert 
die Sensibilisierung und ermöglicht eine kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen so- 
wie eine frühzeitige Identifikation möglicher Gefährdungen.

3.4	 Organisation des Personals 
und Betreuungsschlüssel
Um dem Fachpersonal im Kindesschutz zu ermöglichen, 
seine Fähigkeiten möglichst spezifisch einzusetzen, emp-
fiehlt es sich in grösseren Unterkünften mit genügend  
Personal, die Zuteilung des Kindes nach seinem Entwick-
lungsstand vorzunehmen, sodass Betreuende jeweils  
Kinder derselben Altersgruppe und mit ähnlichen Bedürf- 
nissen betreuen. 

Gute Praktiken in Bezug auf die Bewältigung 
von Personalmangel (Schwankungstauglich‑
keit)

•	 Die Schwankungstauglichkeit des Betreuungs-
personals kann etwa dadurch sichergestellt 
werden, dass das Personal innerhalb der Orga-
nisation einer Behörde oder des Leistungsbe-
auftragten auch in anderen Arbeitsbereichen 
eingesetzt wird. 

•	 In der Praxis haben sich institutionalisierte und 
langfristige Zusammenarbeiten mit Fachhoch-
schulen bewährt, um Studierende für diesen 
Fachbereich zu interessieren, indem ihnen bei- 
spielsweise ermöglicht wird, Seminare zu 
diesem Thema zu besuchen.  

•	 Das Personal kann zudem in Teams eingeteilt 
werden, welche sich beispielsweise um Aktivi-
täten, Organisatorisches oder Medizinisches 
kümmern. Dies vereinfacht die Wahrnehmung 
bestimmter wichtiger Aufgabenbereiche, etwa 
indem bestimmte Personen ihrem Aufgaben-
bereich entsprechende Netzwerke pflegen 
können. 
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3. Personal

Des Weiteren ist zentral, dass ausreichend Fachpersonal 
mit sozialpädagogischer Aus- oder Weiterbildung sowie 
transkulturellen Kompetenzen in der Kollektivunterkunft 
tätig ist.56 Das Betriebskonzept Unterbringung (BEKO) hält 
etwa fest, dass in Bundesasylzentren bei unbegleiteten 
Minderjährigen für fünfzehn Kinder eine Fachperson anwe-
send sein sollte.57 Damit liegt der Betreuungsschlüssel aber 
noch deutlich unter jenem der Kinder- und Jugendhilfe. 
Eine längerfristige Angleichung der Betreuungsschlüssel 
sollte geprüft werden. Ein angemessener Betreuungsschüs-
sel durch Fachpersonal ist auch bei begleiteten Kindern 
elementar. Zu hohe Betreuungszahlen können unter ande-
rem zu einer Überforderung des Personals führen und Hin-
weise auf Gefährdungen können nicht mehr rechtzeitig 
bemerkt oder bearbeitet werden.

3.5	 Interdisziplinärer Austausch

Die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse des 
Kindes und der Einbezug der Eltern ist eine Aufgabe, die 
unterschiedliche Arbeitsbereiche und alle in der Unter- 
bringung tätigen Personen betrifft – nicht nur das für den  
Kindesschutz zuständige Personal. Damit der Schutz  
des Kindes in sämtlichen Bereichen sichergestellt werden  
kann, ist ein regelmässiger, strukturierter und disziplin- 
übergreifender Austausch zwischen Mitarbeitenden ver-
schiedener Zuständigkeitsbereiche notwendig. Bei diesem 
fliessen Fachwissen über den Kindesschutz zusammen  
mit dem Fachwissen anderer Bereiche, wie etwa der 
Sicherheit, Bildung oder Gesundheit. So wird sichergestellt, 
dass Probleme umfassend angegangen werden, und ver-
mieden, dass in Bezug auf Gefahren und Chancen für den 
Kindesschutz blinde Flecken entstehen. Ein Anwendungs-
beispiel eines interdisziplinären Austausches auf einem 
abstrakten Niveau ist die Zusammenarbeit im Rahmen des 
Kindesschutzkonzepts (→ siehe Kapitel 2.2). Daneben  
existieren andere Möglichkeiten eines – allenfalls nieder-
schwelligen – interdisziplinären Austausches in Bezug auf 
konkretere Situationen. Beispielsweise im Rahmen von 
Sitzungen mit Personal aus verschiedenen Arbeitsberei-
chen, um die Situation von bestimmten Kindern zu bespre-
chen, oder bei der Konzeption von Aktivitäten (→ siehe 
Kapitel 2.5).

Handlungsempfehlungen

•	 Bei der Erstellung eines Kindesschutzkon‑
zepts (→ siehe Kapitel 2.2) werden alle Berei-
che der Unterkunft unter dem Blickwinkel des 
Kindesschutzes betrachtet. Dies ermöglicht 
dem gesamten Personal, das heisst auch 
denjenigen, deren Hauptaufgabe nicht der 
Kindesschutz ist, festzustellen, inwiefern ihre 
Arbeit auf das Wohlbefinden des Kindes ein-
wirken kann.  

•	 Regelmässige Sitzungen mit Personen aus 
verschiedenen Arbeitsbereichen stellen den 
Austausch von Fragen und Beobachtungen 
zum Kindesschutz sicher. An dieser Sitzung 
können allgemeinere Beobachtungen oder 
auch bestimmte Einzelfälle besprochen wer-
den. 

•	 Bei der Durchsicht respektive dem Anlegen 
des Dossiers und dem entsprechenden Scree‑
ning auf potenzielle Risikofaktoren (→ siehe 
Anhang II) kann auch Personal aus anderen 
Arbeitsbereichen, beispielsweise in Bezug auf 
die Gesundheit oder die Bildung, mit einge-
bunden werden, damit auch diese im Vorfeld 
informiert und entsprechend vorbereitet sind.

3.6	 Wohlbefinden des Personals 

Nicht zu vernachlässigen sind die positiven Auswirkungen 
eines guten Arbeitsumfeldes des Personals für den Kindes-
schutz. Dazu gehört beispielsweise, dass dieses diskrimi-
nierungsfrei und inklusiv ist. Zudem ist empfehlenswert, 
proaktiv einer möglichen Überlastung oder einem drohen-
den Erschöpfungszustand der Mitarbeitenden entgegen- 
zuwirken. Auch sollte, zum Beispiel durch Supervision, 
Sorge getragen werden, dass die direkte Zeugenschaft von 
Gewalt oder (potenziell) gefährlichen Situationen sowie  
das Anhören von Gewaltberichten betroffener Personen 
nicht zu psychischen Belastungen führt.
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Empfehlungen 
Personal
•	 In jeder Kollektivunterkunft, in der ein Kind untergebracht ist, ist im Kindes-

schutz geschultes Personal anwesend. Die Mindestanforderungen sind  
ein sozialpädagogischer Abschluss, eine Aus- oder Weiterbildung im Kin-
desschutz sowie transkulturelle Kompetenzen.

•	 Sämtliches Personal einer Kollektivunterkunft hat Basiswissen im Kindes-
schutz. Es weiss, was eine kinderfreundliche Haltung ist, und agiert ent-
sprechend. Es erhält Möglichkeiten, die Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Kindesschutz auszubauen. Dabei kann auf Schulungen und Schulungs- 
material von externen Anbietern zurückgegriffen werden.

•	 Die Verpflichtung zur kinderfreundlichen Haltung kann in einem Verhaltens-
kodex festgehalten werden und Vorgehensweisen bei Verstössen können 
definiert werden.

•	 Das Arbeitsumfeld des Personals ist diskriminierungsfrei und inklusiv.  
Ein ausreichender Betreuungsschlüssel gewährleistet eine adäquate, kind-
zentrierte Betreuung.
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4.1	 Partizipation

Ein Kind ist ein eigenständiger Akteur und in der Lage, zu 
seinem eigenen Schutz und Wohlbefinden beizutragen. 
Dies ist allerdings nur möglich, wenn ihm die Möglichkeit 
und der Raum gegeben werden, sich einzubringen, und es 
partizipieren kann. Der Begriff Partizipation bedeutet «Teil-
habe» und «Teilnahme» oder «Beteiligung». Partizipation ist 
ein Grundprinzip der Kinderrechtskonvention und somit 
eine Voraussetzung für die Umsetzung der gesamten Kon-
vention (→ siehe Kapitel «Grundprinzipien»).58 Diverse Kin-
derrechte nehmen auf dieses Grundprinzip direkten Bezug. 
Verankert sind die Partizipationsrechte in erster Linie in 
Artikel 12 (Recht auf freie Meinung und Information), Arti-
kel 14 (Recht auf Gedanken- und Religionsfreiheit) und 
Artikel 15 (Recht auf das Bilden von Gruppen) der Kinder-
rechtskonvention: Aber sie kommen auch in vielen anderen 
Artikeln zum Ausdruck. Zum Partizipationsrecht gehört 
auch das Recht auf Anhörung des Kindes in rechtlichen 
Belangen, folglich auch im Asylverfahren.59 

Die Partizipation, wie sie hier vorgestellt wird, kann in zwei 
verschiedenen Ausgestaltungen auftreten. Einerseits als 
Möglichkeit des Kindes, bei der Gestaltung der Kollektiv-
unterkunft mitzuwirken (beispielsweise im Rahmen der 
Erstellung eines Kindesschutzkonzepts oder bei Fragen der 
Gestaltung von kinderfreundlichen Räumen). Andererseits 
als Notwendigkeit, die eigenen Bedürfnisse und Ansichten 
bei individuellen Fragen einzubringen (beispielsweise im 
Rahmen der Abklärung des übergeordneten Kindesinteres-
ses).

Um eine wirksame Partizipation60 des Kindes zu gewähr- 
leisten, müssen gemäss UN-Kinderrechtsausschuss die 
nachfolgend erläuterten neun Grundvoraussetzungen er- 
füllt sein: 61

•	 Transparent und informativ: Kinder müssen über ihr 
Recht auf Partizipation informiert werden – vollumfäng-
lich, zugänglich, inklusiv und altersgerecht. Zudem muss 
Kindern mitgeteilt werden, wie ihre Partizipation von- 
stattengeht und was deren Wirkung ist.

•	 Freiwillig: Die Partizipation eines Kindes muss freiwillig 
sein und es muss dahingehend informiert werden. Par- 
tizipation ist ein Recht, keine Pflicht.

•	 Respektvoll: Einem Kind und seinen Beiträgen sollte mit 
Respekt begegnet werden. Damit ist etwa gemeint, dass 
seine Beiträge ernst genommen werden und nicht ab-
wertend reagiert wird. Auch sollte das Personal sich Zeit 
nehmen, um Kindern geduldig zuzuhören. Zudem ist 
wichtig, dass ein Kind niederschwellige Möglichkeiten 
hat, auf das Personal zuzugehen. Dies ermutigt es, seine 
eigenen Ideen und Bedürfnisse zu äussern. 

•	 Relevant: Die Angelegenheiten, an denen sich ein Kind 
beteiligt, sollten relevant sein und Themen adressieren,  
die es in seinem Alltag beschäftigen.

•	 Kinderfreundlich: Ein kinderfreundliches Umfeld ist ent-
scheidend für die wirksame Partizipation des Kindes. Zeitli-
che Ressourcen und die Projektgestaltung müssen den 
Kapazitäten des Kindes angepasst sein und Erwachsene 
sollten das Kind dabei unterstützen, selbstsicher zu partizi-
pieren. «Kinderfreundlich» heisst auch, dass Unterschiede 
in Alter und Entwicklungsgrad berücksichtigt werden.

•	 Inklusiv: Partizipationsmöglichkeiten sollten inklusiv aus-
gestaltet sein und alle Kinder miteinbeziehen. Hierfür 
müssen möglicherweise für einige Kinder bestehende 
Hürden, beispielsweise in Form von Behinderungen oder 
einer ungleichen Verteilung von Geschlechterzugehörig- 
keiten und Altersgruppen, abgebaut werden.

•	 Durch Schulung unterstützt: Sowohl Erwachsene, wel-
che die Partizipation des Kindes ermöglichen, als auch  
das Kind brauchen Unterstützung. Erwachsene brauchen 
Vorbereitung und Wissen. Ein Kind muss sein Partizipa-
tionsrecht kennen und die nötigen Fähigkeiten dafür üben 
können.

•	 Sicher und risikobewusst: Erwachsene tragen die Ver-
antwortung für das Kind, mit dem sie arbeiten, und es  
ist ihre Pflicht sicherzustellen, dass ihm nichts zustösst.

•	 Verantwortungsbewusst: Die Partizipation ist ein an-
dauernder Prozess. Deshalb empfiehlt es sich, das Kind 
nach Abschluss eines Konsultationsprozesses darüber zu 
informieren, welchen Einfluss seine Mitwirkung gehabt 
hat. Zudem sollte ihm die Möglichkeit gegeben werden, 
Rückmeldungen zum Partizipationsprozess zu geben.

4.	Kind
Auf der Ebene «Kind» wird nochmals umfassend das Thema 
Partizipation aufgegriffen, die Wichtigkeit und Ausgestaltung 
eines internen Rückmeldemechanismus erläutert sowie auf 
die Stärkung der Resilienz von Kind und Familie eingegangen. 
Auch hier befinden sich am Kapitelende Empfehlungen, um 
Kollektivunterkünfte kindgerechter auszugestalten.
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4. Kind

Die Partizipation des Kindes in Kollektivunterkünften kann 
unterschiedlich umgesetzt werden; beispielsweise in Form 
eines formellen Gesprächs zwischen Personal und dem 
Kind oder in regelmässigen Treffen, die es dem Kind ermög-
lichen, seine Anliegen vorzubringen. Daneben gibt es auch 
niederschwellige Möglichkeiten, wie etwa den Einbezug 
des Kindes in die Entscheidung über kleinere Fragen der 
Ausgestaltung der Kollektivunterkunft.

Eine besondere Rolle nimmt die Partizipation beim Verfah-
ren zur Feststellung des übergeordneten Kindesinteresses 
ein (→ siehe Kapitel «Grundprinzipien»). Sie gibt dem Kind 
die Möglichkeit, seine Bedürfnisse und Ansichten zu artiku-
lieren, sodass diese in die Analyse einbezogen werden 
können. Bei der Anhörung des Kindes in diesem Rahmen 
sind weitere nicht abschliessend aufgezählte Punkte zu 
beachten:62

•	 Bei der Information des Kindes sollte darauf geachtet 
werden, dass die verschiedenen Entscheidungsoptionen 
und deren Auswirkungen gemeinsam erkundet werden. 
Können bestimmte Wünsche des Kindes oder Verspre-
chungen nicht erfüllt werden, so sollten dem Kind die 
Gründe dafür erklärt werden.

•	 Dem Kind sollte Zeit gegeben werden, Vertrauen zur 
gesprächsführenden Person aufzubauen und seine Ant-
worten zu formulieren.

•	 Während des Gespräches können Hilfsmittel wie etwa 
Zeichnungen und Darstellungen die Kommunikation 
erleichtern.

•	 Entscheidungen sollten möglichst einfühlsam vermittelt 
und erklärt werden. Dies beinhaltet, sich im Vorfeld die 
Frage zu stellen, wie der Entscheid auf das Kind wirken 
könnte, beispielsweise ob er Schuldgefühle oder Unsi-
cherheiten auslösen könnte.

4.2	 Interner Rückmelde- 
mechanismus
Ein interner, niederschwelliger und kinderfreundlich aus-
gestalteter Rückmeldemechanismus, der es dem Kind 
erlaubt, seine Meinungen und Bedürfnisse gegenüber den 
Mitarbeitenden oder der Leitung der Unterkunft anzubrin-
gen, ermöglicht ein Echtzeit-Verständnis für allfällige Risi-
ken, denen Kinder ausgesetzt sind. Gleichzeitig kann er 
sicherstellen, Ressourcen gezielt einzusetzen, indem bei-
spielsweise nicht Massnahmen getroffen werden, welche 
aufgrund einer inkorrekten Abschätzung der Bedürfnisse 
der Bewohnenden ihr Ziel verfehlen. Bewohnenden, Mit-
arbeitenden und auch Dritten63 sollte die Möglichkeit gege-
ben werden, Rückmeldungen einzureichen. Solche Infor- 
mationen können die vom Kind selbst erhaltenen Informa-
tionen ergänzen.64

Rückmeldemechanismen sollten begleitet von Kindes-
schutzexpert*innen in Zusammenarbeit mit dem Kind und 
seiner Familie und den Bewohnenden der Kollektivunter-

kunft, in denen sie leben,66 entwickelt werden und einen 
Fokus auf die Ansichten und Meinungen von Kindern legen. 
Klare Zuständigkeiten und Abläufe, wie mit Meldungen 
umgegangen wird sowie Nachbearbeitungsmassnahmen 
oder der Umgang mit Gefährdungsmeldungen, sind essen-
ziell. Zudem sollte die Wirksamkeit der Mechanismen  
beobachtet werden.

Eine kinderfreundliche Kommunikation über den Rück- 
meldemechanismus stellt sicher, dass das Kind versteht, in 
welchen Situationen es sich melden kann und was mit 
seiner Meldung geschieht. Beispielsweise ist es für das 
Kind wichtig zu verstehen, dass es durch eine Meldung 
seine eigene Sicherheit oder die seiner Familie nicht gefähr-
det. Um dem Kind einen möglichst niederschwelligen  
Zugang zu gewähren, sollten unterschiedliche Kommunika-
tionsmethoden je nach Alter, Geschlecht und gesund- 
heitlichem Zustand des Kindes angeboten werden. Das von 
UNHCR entwickelte Tool zur Erhebung des Kommunika-
tionsbedarfs kann hier Hilfestellung bieten.67 Ferner sollte 
entschieden werden, welche Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme angeboten werden (zum Beispiel, wo in der Unter-
kunft die Möglichkeit der Rückmeldung angeboten werden 
soll oder betreffend welcher Themen das Kind dazu moti-
viert werden soll, seine Meinung zu äussern).

Feedback-Box

Das BEKO für die BAZ sieht vor, dass in jedem 
BAZ eine Feedback-Box bereitgestellt wird. Darin 
sollen Anliegen, Rückmeldungen oder Beschwer-
den betreffend Unterbringung zuhanden des SEM 
deponiert werden können, vgl. SEM – Staatsse-
kretariat für Migration, Betriebskonzept Unter-
bringung (BEKO), S. 67. Weiter zu erwähnen ist 
die Einführung einer externen Meldestelle, wel-
che als Pilotversuch am 1. November begann 
und bis zum 31. Oktober 2024 dauerte. Die Mel-
destelle befasst sich mit Gewaltvorfällen sowie 
der allgemeinen Optimierung des Umfelds in den 
BAZ mit Blick auf Betreuung, Sicherheit, Unter-
bringung und Vertrauen der Asylsuchenden.65
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4.3	 Stärkung der Resilienz von  
Familie und Kind 
Zu einer kinderfreundlichen Unterkunft gehören zum Bei-
spiel niederschwellige Kurse und Beratungsangebote für 
das Kind und seine Familie, die zu deren Resilienz beitragen 
können. Die inter- und transkulturelle Elternarbeit unter 
dem Einbezug von Brückenbauer*innen stellt einen wichti-
gen Pfeiler für den Schutz und die Förderung des Kindes-
wohls dar. Der respektvolle Einbezug der Eltern in die für 
das Kind relevanten Prozesse und Entscheidungen stärkt 
ihre Elternrolle und unterstützt sie darin, ihre Erziehungsver-
antwortung wahrzunehmen. Durch transparente und kultur-
sensible Kommunikation der Fachkräfte und des Personals 
kann ein Aufbau des Vertrauens zu den Eltern stattfinden, 
wodurch Familie und Kind besser unterstützt und begleitet 
werden können. 

•	 Beratungsangebote für Eltern und Familien: Interne oder 
externe Angebote informieren Familienangehörige und 
Kinder über ihre Rechte und Ressourcen. Sie fördern 
Integration, Inklusion, Toleranz und Respekt und tragen 
so zum Schutz vor Gewalt, zur Stärkung der Resilienz 
und zu einem friedlichen Zusammenleben in der Unter-
kunft bei. 

•	 Förder- und Bildungsangebote im Bereich frühe Kindheit 
und für Jugendliche nach dem obligatorischen Schul-
alter.68 Die Möglichkeit einer Kinderbetreuung ermöglicht 
Eltern trotz Kinderaufsichtspflicht eine Teilnahme. 

•	 Informationen zu Notfalldiensten (Polizei, Rettung) 
•	 Informationen über externe Beratungsstellen für Kinder 

und Jugendliche (zum Beispiel 147.ch)69

•	 Informations- und Beratungsangebote für Kinder, die 
Opfer von Gewalt geworden sind

Empfehlungen 
Kind
•	 Jede Kollektivunterkunft sieht Möglichkeiten vor, wie die Partizipation des 

Kindes gelebt wird, sowohl in Bezug auf die Unterkunft im Allgemeinen als 
auch bei Prozessen, welche das einzelne Kind betreffen. Bei der Planung 
von Partizipationsmöglichkeiten und Rückmeldemechanismen können die 
Bedürfnisse und Ansichten des Kindes, insbesondere hinsichtlich der Form 
der Kommunikation, vorgängig mittels Gesprächen mit ihm erfragt werden. 
Gleiches gilt hinsichtlich der Planung von Unterstützungsangeboten für  
die Familie und Gesprächen mit Eltern.

•	 Um die Resilienz des Kindes und der Familien zu stärken, sind interne oder 
externe niederschwellige Kurse und Beratungsangebote vorhanden.

•	 Jede Kollektivunterkunft sieht einen internen niederschwelligen Rückmelde-
mechanismus vor.





Anhang I70

Alle aufgeführten Faktoren 
sind von Bedeutung, wenn es 
darum geht, das übergeordne-
te Kindesinteresse zu bestim-
men. Das Gewicht jedes Fak-
tors variiert zwangsläufig und 
hängt von der individuellen 
Situation des Kindes ab. 

Meinungen des Kindes 

Anliegen, Sichtweisen und Gefühle des Kindes und ob diese direkt vom Kind ein-
geholt wurden. Das Gewicht, das ihnen beigemessen wird, bestimmt sich unter 
Berücksichtigung des Alters und der Reife des Kindes, das heisst auch der Fähig-
keiten des Kindes, die Konsequenzen der verschiedenen Optionen zu verstehen 
und abzuwägen.

Sichere Umgebung 

Zu beachten sind
•	 Sicherheit im geografischen Standort / in der Wohnsituation 
•	 Verfügbarkeit lebensrettender medizinischer Behandlungen 
•	 Frühere Verletzungen der körperlichen oder psychischen Integrität (Häufigkeit, 

Muster, Trends)
•	 Überwachungsmöglichkeiten
•	 Ob die Ursachen früherer Verletzungen noch bestehen

Familie und enge Beziehungen

Allgemeine Faktoren
•	 Qualität und Dauer der Beziehung und Grad der Bindung des Kindes zu: Ge-

schwistern, anderen Familienmitgliedern, anderen Erwachsenen, Kindern in der 
Gemeinschaft

•	 Mögliche Auswirkungen einer erfolgten Trennung von der Familie oder eines 
Wechsels der Bezugspersonen respektive Erziehungsberechtigten auf das Kind

•	 Fähigkeit der aktuellen und potenziellen zukünftigen Bezugspersonen respektive 
Erziehungsberechtigten, für das Kind zu sorgen

•	 Ansichten von Personen, die dem Kind nahestehen

Faktoren, die speziell für vorübergehende  
Betreuungsarrangements relevant sind 
•	 Aufrechterhaltung von Familien- und Geschwisterbeziehungen
•	 Aussichten auf Betreuung in einem familiären Umfeld
•	 Aussichten auf die Nutzung von Unterstützungen der Zivilgesellschaft  

(vorausgesetzt, sie sind sicher und effektiv)
•	 So weit wie möglich die Aufrechterhaltung einer Kontinuität in der  

Betreuungsstruktur des Kindes

Entwicklungs- und Identitätsbedürfnisse

•	 Das kulturelle und gemeinschaftliche Netzwerk des Kindes
•	 Kontinuität im religiösen, kulturellen und sprachlichen Hintergrund des Kindes
•	 Spezifische Überlegungen basierend auf dem Alter, Geschlecht, den  

Fähigkeiten und anderen Merkmalen des Kindes
•	 Besondere physische oder emotionale Bedürfnisse
•	 Physische und psychische Gesundheitsüberlegungen
•	 Bildungsbedürfnisse
•	 Aussichten auf einen erfolgreichen Übergang ins Erwachsenenalter  

(Beschäftigung, eigene Familie und Freunde, soziales Umfeld)

Faktoren, die das übergeordnete  
Kindesinteresse bestimmen
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Kontinuität ist entschei-
dend für das Sicherheits-
gefühl des Kindes. Die 
Identifikation mit (elter-
lichen) Bezugspersonen ist 
essenziell für den Soziali-
sationsprozess, bei dem 
ein Kind die Werte und 
Normen der Gesellschaft 
erlernt und die Fähigkeit 
entwickelt, mit anderen 
mitzufühlen. Die Kontinui-
tät des Kontakts des Kin-
des mit seiner äusseren 
Umgebung, einschliesslich 
Menschen und Orten, hat 
einen wichtigen psycho-
logischen Einfluss auf die 
Entwicklung und Aufrecht-
erhaltung des sozialen und 
emotionalen Wohlbefin-
dens des Kindes.



Anhang II

Kind 

Wichtig zu beachten ist, dass die 
hier zu verortenden Faktoren stark 
abhängig vom Alter des Kindes 
sind. So ist das Kind etwa in jünge-
ren Jahren in seinen Grundbedürf-
nissen stärker von seinen primären 
Bezugspersonen abhängig.

•	 Vorhandensein von Behinderungen
•	 Traumata

•	 Selbstbewusstsein
•	 Fähigkeit, mit Stresssituationen 

umzugehen

Familie

Grundsätzlich bildet die Familie die 
engste Schutzumgebung des Kin-
des und hat einen grossen Einfluss 
auf dessen Wohlergehen. Eine 
starke Familie kann dem Kind Halt 
geben. Stresssituationen können 
sich jedoch dementsprechend 
negativ auf das Wohlergehen des 
Kindes auswirken. 

•	 Soziale Isolation der Familie
•	 Unsicherheiten durch Diskontinui-

tät (Änderung in der Zusammen-
setzung, Transfer in eine andere 
Unterkunft)

•	 Fehlende Kapazität der Familien-
angehörigen, das Kind zu unter-
stützen

•	 Aufbauen sicherer Bindungen
•	 Schaffen eines sicheren und 

unterstützenden Umfeldes
•	 Stärke und Resilienz der Fami-

lienmitglieder
•	 Starke Kompetenzen der Eltern 
•	 Aufsicht über das Kind

Andere Bewohnende

Andere Bewohnende machen einen 
Grossteil des Umfeldes aus, in 
welchem sich das Kind bewegt. 
Durch tägliche Begegnungen kön-
nen sie stärkend wirken und Risi-
ken in anderen Bereichen, etwa im 
familiären Umfeld, ausgleichen. 
Gleichzeitig nehmen Spannungen 
dem Kind die Möglichkeit, in einem 
sicheren und für seine Entwicklung 
förderlichen Umfeld aufzuwachsen.

•	 Erleben von Gewalt (direkt und 
indirekt) 

•	 Diskontinuität in der Zusammen-
setzung

•	 Stigmatisierung und Diskriminie-
rung

•	 Für das Kind schädliche Ideolo-
gien und Überzeugungen, bei-
spielsweise in Bezug auf Erzie-
hung oder die Unterstützung der 
mentalen Gesundheit 

•	 Aufbauen sozialer Netzwerke
•	 Verbindung zur Heimat, insbe-

sondere Sprache und Kultur
•	 Schaffen von Vertrauen
•	 Ansprechpersonen/ Vertrauens-

personen
•	 Getrennte Räume

Unterkunftspersonal

Das Unterkunftspersonal repräsen-
tiert für das Kind im Unterkunftsall-
tag eine Autorität. Sein Auftreten 
gegenüber dem Kind kann deshalb 
einen grossen Einfluss haben auf 
dessen Wohlergehen. 

•	 Negative Erlebnisse von Autorität 
durch Fehlen kinderfreundlicher 
Verhaltensweisen 

•	 Hervorrufen eines starken Gefühls 
von Fremdbestimmung und 
Machtlosigkeit

•	 Häufiger Wechsel
•	 Nicht-Verfügbarkeit oder Unterbe-

setzung zu Zeiten mit Gefähr-
dungspotenzial (Randzeiten, 
Nacht, usw.)

•	 Aufbauen eines Vertrauensver-
hältnisses zu Autoritätspersonen

•	 Positives Erleben von Autorität 
durch Personen ausserhalb der 
Familiengemeinschaft

–  Beispiele RisikofaktorenBereich +  Beispiele Schutzfaktoren

Identifikation von möglichen  
Risiko- und Schutzfaktoren
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Räumliche Umgebung

Autonomieerfahrungen und Identi-
tätsbildung sind wichtige Bestand-
teile der Entwicklung eines Kindes. 
Beides findet in Räumen statt, in 
denen die Kinder leben, sich bewe-
gen, die sie gestalten und sich 
aneignen können. Freiräume, die 
individuell und autonom angeeignet 
werden können, viel soziale und 
naturnahe Interaktion zulassen 
sowie unter Einbezug der Kinder 
und Jugendlichen entstehen, sind 
wichtig für die Entwicklung von 
Kindern. Dinge zu entdecken, selbst 
aktiv zu werden und dabei Selbst-
wirksamkeit zu erfahren, bildet und 
macht Kinder stark.

•	 Keine oder sehr beengte Familien-
zimmer

•	 Nicht abschliessbare sanitäre 
Anlagen

•	 Periphere Lage
•	 Keine bespielbaren Innen- und 

Aussenräume
•	 Dunkle Räume und Ecken

•	 Abschliessbare Familienzimmer
•	 Getrennte und kindgerechte 

sanitäre Anlagen
•	 Beleuchtung

Schule/Bildung

Bildung ist ein wichtiger Pfeiler, der 
zu einer gesunden Entwicklung des 
Kindes beträgt, aber auch die Integ-
ration und Chancengerechtigkeit 
fördert

•	 Fehlender Zugang zu inklusiven 
Bildungsmöglichkeiten

•	 Mangelnde Verbundenheit oder 
Zugehörigkeitsgefühl zur Schule – 
zum Beispiel durch Mobbing, 
Diskriminierung oder Stigmatisie-
rung an der Schule.

•	 Unzureichende Kapazitäten der 
Lehrpersonen

•	 Erreichter Schulabschluss
•	 Unterstützung durch Lehrperso-

nen
•	 Peer-to-Peer Unterstützung / 

sozialer Zusammenhalt
•	 Angebote der frühkindlichen 

Betreuung, Bildung und Erzie-
hung

Gesundheitssysteme

Das Angebot und der Zugang zu Ge- 
sundheitssystemen sind elementar, 
um die Gesundheit und das Wohl-
ergehen des Kindes sicherzustellen.

•	 Fehlender Zugang
•	 Lange Wartezeiten
•	 Fehlende präventive Angebote 

zum Beispiel bei psychischer 
Belastung

•	 Vorhandene Früherkennung
•	 Kooperationen mit Hausarztpraxen
•	 Ausreichend medizinisches 

Personal
•	 Niederschwellige Angebote z.B. 

Elternberatung frühe Kindheit

Zivilgesellschaft

Schutzsuchende Kinder in Kollektiv-
unterkünften können durch Ange-
bote der Zivilgesellschaft profitie-
ren. Die Teilnahmemöglichkeit und 
der Austausch können die gesunde 
Entwicklung fördern.

•	 Fehlender Zugang zu Angeboten 
der Zivilgesellschaft

•	 Gefühl der Isolation aufgrund 
beschränkter Möglichkeiten zum 
Austausch 

•	 Einbindung in Angebote der 
Zivilgesellschaft und deren Be-
gegnungsorte

•	 Regelmässiger Austausch, Kon-
takte und Beziehungen mit Perso-
nen ausserhalb der Unterkunft 

•	 Peer-to-Peer-Unterstützung 

Schutzsysteme

Die Rahmenbedingungen und  
Prozesse, die in einer Unterkunft 
gelten, können massgebend zu 
einer sicheren und kinderfreund-
lichen Umgebung beitragen.

•	 Fehlende (Kenntnisse über)  
Prozesse in der Unterkunft

•	 Nicht definierte Zuständigkeiten
•	 Fehlende Ressourcen

•	 Normativer Rahmen (zum  
Beispiel Leitlinien, rechtlicher 
Rahmen)

•	 Schriftliches Festhalten interner 
Prozesse

•	 Zusammenarbeit mit externen 
Behördenstellen

–  Beispiele RisikofaktorenBereich +  Beispiele Schutzfaktoren
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1	 Bombach, «Warten auf Transfer – Kinder(er)leben im 
Nicht-Ort Camp».

2	 Wihstutz, Zwischen Sandkasten und Abschiebung: Zum 
Alltag junger Kinder in Unterkünften für Geflüchtete; 
World Vision Deutschland und Hoffnungsträger Stiftung, 
Angekommen in Deutschland. Wenn geflüchtete Kinder 
erzählen.

3	 Brazelton und Greenspan, Die sieben Grundbedürfnisse 
von Kindern. Was jedes Kind braucht, um gesund aufzu-
wachsen, gut zu lernen und glücklich zu sein.

4	 Der Begriff «Kinder» umfasst in dieser Publikation in 
Übereinstimmung mit Art. 1 der UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes alle Menschen unter 18 Jahren. Zur 
Unterscheidung der Altersgruppen wird allerdings gele-
gentlich auf «Kinder und Jugendliche» verwiesen. Vgl. 
UN-Konvention über die Rechte des Kindes.

5	 Ausschuss für die Rechte des Kindes, Schlussbemerkun-
gen zum fünften und sechsten Staatenbericht der 
Schweiz, CRC/C/CHE/CO/5-6 (Genf, 2021), Abs. 42c.

6	 Vgl. Cesla Amarelle und Nesa Zimmermann, Das Nothil-
feregime und die Rechte des Kindes. Rechtsgutachten und 
Studie zur Vereinbarkeit mit der schweizerischen Bundes-
verfassung und der Kinderrechtskonvention (Bern, 2024), 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attach-
ments/89808.pdf, S.16ff. 

7	 UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Für die 
Schweiz in Kraft getreten am 26. März 1997, United 
Nations, Treaty Series, Vol. 1577, S. 3, 20. November 
1989, https://www.refworld.org/legal/agreements/
unga/1989/en/18815

8	 Vgl. Hainmueller u. a., «When lives are put on hold: Leng-
thy asylum processes decrease employment among 
refugees»; Marbach u. a., «The longterm impact of emp-
loyment bans on the economic integration of refugees».

9	 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, AS 1999 2556 (2000). https://www.fedlex.admin.
ch/eli/oc/1999/404/de, Art. 11 und 19. Aufgrund des in 
der Schweiz herrschenden monistischen Systems bilden 
von der Schweiz angenommene völkerrechtliche Normen 
zudem Teil der schweizerischen Rechtsordnung. Vgl.: 
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angele-
genheiten (EDA), «Verhältnis Völkerrecht, Landesrecht».

10	 Die Empfehlungen orientieren sich u. a. an: Sphere Asso-
ciation, Das Sphere-Handbuch: Humanitäre Charta und 
Mindeststandards in der humanitären Hilfe, 2. Ausgabe 
2018, (Bonn, 2019), https://handbook.hspstandards.org/
de/sphere/#ch001; UNHCR, «Policy on Child Protection», 
2024; European Asylum Support Office (EASO), Hrsg., 
EASO Practical guide on the best interests of the child in 
asylum procedures (2019), https://euaa.europa.eu/sites/

default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_
the_Child_EN.pdf; European Union Agency for Asylum, 
Practical Guides and Tools (Publications Office of the 
European Union, 2024), https://euaa.europa.eu/publicati-
ons/practical-guides-and-tools-catalogue; The Alliance for 
Child Protection in Humanitarian Action, Minimum Stan-
dards for Child Protection in Humanitarian Action, Edition 
2019 (2019), https://alliancecpha.org/sites/default/files/
technical/attachments/cpms_2019_final_en.pdf.

11	 Mit der Situation von Kindern in der Nothilfe hat sich eine 
durch die EKM in Auftrag gegebene Studie befasst, vgl. 
Lannen u. a., Kinder in der Nothilfe im Asylbereich. Syste-
matische Untersuchung der Situation in der Schweiz. Ein 
begleitendes Rechtsgutachten stellte die Unvereinbarkeit 
der Situation mit einer Reihe rechtlicher Vorgaben fest, 
namentlich der Verpflichtungen der KRK, vgl. Amarelle 
und Zimmermann, Das Nothilferegime und die Rechte des 
Kindes. Rechtsgutachten und Studie zur Vereinbarkeit mit 
der schweizerischen Bundesverfassung und der Kinder-
rechtskonvention, S. 25.

12	 Als unbegleitete Minderjährige oder «mineurs non ac-
compagnés» (MNA) werden Kinder und Jugendliche aus 
dem Asylbereich bezeichnet, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, von ihren Eltern getrennt sind und 
von keiner erwachsenen Person unterstützt werden, die 
die elterlichen Verpflichtungen von Gesetzes wegen oder 
gewohnheitsrechtlich übertragen bekommen hätte. 
UNHCR verwendet den Begriff «unbegleitete Kinder» 
(«enfants non accompagnés»), um die Schutzbedürftig-
keit und ihre Eigenschaft als Kind hervorzuheben. Zudem 
werden als unbegleitete Kinder auch solche bezeichnet, 
die nicht nur von ihren Eltern, sondern auch anderen 
Verwandten getrennt wurden und für die nicht gesorgt 
wird von einer erwachsenen Person, die aufgrund Geset-
zes oder Gewohnheit für sie oder ihn verantwortlich ist. 
Vgl. UNHCR, 2021 UNHCR Best Interests Procedure 
Guidelines (2021), S. 12, https://www.refworld.org/poli-
cy/opguidance/unhcr/2021/en/122648.

13	 Vgl. Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen- und 
direktoren (SODK), Hrsg. «Empfehlungen der kantonalen 
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) zu un-
begleiteten minderjährigen Kindern und Jugendlichen 
aus dem Asylbereich». Konferenz der kantonalen Sozial-
direktorinnen- und direktoren (SODK), Hrsg. «Empfehlun-
gen der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirek-
toren (SODK) zu unbegleiteten minderjährigen Kindern 
und Jugendlichen aus dem Asylbereich: Ergänzung und 
Praxishilfen».

14	 Vgl. Martina Caroni, «Die vorrangige Berücksichtigung 
des übergeordneten Kindesinteresses im Migrationsrecht 
– Menschenrechtliche Praxis», in Jahrbuch für Migra-
tionsrecht 2022/2023, hrsg. von Alberto Achermann u. a. 
(Stämpfli Verlag, 2023), S. 7, mit Verweis auf Ausschuss 
für die Rechte des Kindes, vgl. Schlussbemerkungen zum 
fünften und sechsten Staatenbericht der Schweiz, Abs. 19.
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15	 Ausschuss für die Rechte des Kindes, Schlussbemerkun-
gen zum fünften und sechsten Staatenbericht der 
Schweiz, Abs. 19.

16	 Die vier Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention 
umfassen das Recht auf Nicht-Diskriminierung, das über-
geordnete Kindesinteresse, das Recht auf Leben und die 
bestmögliche Entwicklung sowie das Recht auf Partizipa-
tion.

17	 Save the Children unterstützt Unterkünfte dabei, solche 
Prozesse partizipativ und kindgerecht zu gestalten, z.B. 
wie Anliegen und Bedürfnisse zu den Räumlichkeiten, 
zum Unterkunftsalltag oder zur Betreuung von Kindern, 
Jugendlichen und Eltern eingeholt und umgesetzt wer-
den können, vgl. Save the Children, «Geflüchtete Kinder, 
Jugendliche und Familien in der Schweiz». Für mehr 
Informationen zu kinderfreundlichen Räumen vgl. Bernet 
u. a., Planung und Gestaltung von Kinderfreundlichen 
Lebensräumen, S. 20–26.

18	 United Nations, Global Compact on Refugees (New York, 
2018), para. 76, https://www.refworld.org/legal/agree-
ments/unga/2018/en/124198?prevDestination=se-
arch&prevPath=/search?keywords=Global+Com-
pact&items_per_page=10&sort=score&order=desc& 
result=result-124198-en; Bernet u. a., Planung und Ge-
staltung von Kinderfreundlichen Lebensräumen, S. 21. 

19	 Internationaler Sozialdienst Schweiz, Handbuch zur Be-
treuung unbegleiteter Minderjähriger in der Schweiz,  
2. Aufl. (2017), 24, https://www.ssi-suisse.org/sites/
default/files/2017-07/MANUEL_DE_WEB.pdf; UNHCR 
und UNICEF, Safe & Sound: What States Can Do to Ensure 
Respect for the Best Interests of Unaccompanied and 
Separated Children in Europe (2014); Vereinte Nationen, 
Bericht des Hohen Flüchtlingskommissars  der Vereinten 
Nationen. Teil II: Globaler Pakt für Flüchtlinge (2018),  
S. 22, https://www.unhcr.org/ch/media/gcr-final-ger-pdf; 
Carmine Conte, «Effektive Integration von Flüchtlingen. 
Partizpative Ansätze für Beteiligte auf lokaler Ebene», hg. 
von UNCHR-Europabüro und Migration Policy Group, 
2023, https://www.unhcr.org/sites/default/files/2023-10/
municipal-integration-handbook-german.pdf; Executive 
Committee of the High Commissioner’s Programme, 
Conclusion No. 104 (LVI): Local Integration (2005), 
https://www.refworld.org/policy/exconc/excom/2005/
en/114429.

20	 Auf Bundesebene sind die Bemühungen des SEM um 
generelle Qualitätssicherung im Bereich Unterbringung 
zu erwähnen. Das SEM hat 2021 ein entsprechendes 
Konzept mit Blick auf die Unterbringungen in den BAZ 
erarbeitet. Es soll der besseren Einhaltung von Standards 
generell und mit Blick auf Kinder im Besonderen dienen. 
Dies gilt namentlich im Hinblick auf die im MNA-Betreu-
ungshandbuch formulierten Vorgaben. Zur Überprüfung 
sind interne, mindestens jährliche Audits vorgesehen. 
Ausserdem können die Leitungen der einzelnen Asylre-

gionen regelmässig Inspektionen durchführen, auch 
unangemeldet. Vgl. Santos de Brito u. a., «Konzept – 
Qualitätsmanagement Unterbringung (QMU)».

21	 UNHCR, Empfehlungen zur Unterbringung von Asylsu-
chenden in Bundesasylzentren (2017), S. 23, 29.

22	 Lannen u. a., Kinder in der Nothilfe im Asylbereich. Syste-
matische Untersuchung der Situation in der Schweiz, S. 62.

23	 Zur Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, siehe 
beispielsweise die Standards und Merkblätter von bene-
vol Schweiz: benevol, «Standards/Merkblätter». Für inter-
nationale und kindesschutzspezifische Standards siehe 
beispielsweise: The Alliance for Child Protection in Huma-
nitarian Action, «Community Child Protection Volunteer 
Toolkit and Training Manual».

24	 Vgl. Leuhold u. a., Transdisziplinäre Qualitätsstandards für 
den Kindesschutz, S. 25.

25	 Vgl. UNICEF Schweiz und Liechtenstein, Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen in Theorie und Praxis, S. 20ff.

26	 Vgl. Hauri und Zingaro, Kindeswohlgefährdung erkennen 
und angemessen handeln. Leitfaden für Fachpersonen aus 
dem Sozialbereich.

27	 Vgl. Hauri und Zingaro, Kindeswohlgefährdung erkennen 
und angemessen handeln. Leitfaden für Fachpersonen aus 
dem Sozialbereich; Konferenz für Kindes- und Erwachse-
nenschutz, «Melderechte und Meldepflichten an die 
KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB», 3.2.2.

28	 Zur Definition von Gewalt im Kontext Asylunterkunft und 
zu den Risikofaktoren zur Entstehung von Gewalt vgl. 
SEM  Staatssekretariat für Migration, «Konzept zur Ge-
waltprävention in den Bundesasylzentren», S. 4ff.

29	 Vgl. UN-Konvention über die Rechte des Kindes, Art. 19.

30	  SEM – Staatssekretariat für Migration, «Konzept zur 
Gewaltprävention in den Bundesasylzentren», S. 4.

31	 Vgl. Hauri und Zingaro, Kindeswohlgefährdung erkennen 
und angemessen handeln. Leitfaden für Fachpersonen 
aus dem Sozialbereich, S. 12ff.

32	 Vgl. Lannen u. a., Kinder in der Nothilfe im Asylbereich. 
Systematische Untersuchung der Situation in der Schweiz, 
S. 46.

33	 Diese Unterscheidung basiert auf der Definition der Ebe-
nen für die Prävention von Gewalt an Kindern in den 
Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian 
Action (CPMS), vgl. The Alliance for Child Protection in 
Humanitarian Action, Minimum Standards for Child Pro-
tection in Humanitarian Action, S. 311. Genauere Ausfüh-
rungen und Beispiele hierzu finden sich zudem bei: The 
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Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 
Primary Prevention Framework for Child Protection in 
Humanitarian Action, S. 5ff.

34	 Der psycho-emotionale Zustand ist eine bestimmte Form 
des psychischen Zustands mit einer hauptsächlich emo-
tionalen Reaktion etwa auf eine Situation oder die Hand-
lung einer Person.

35	 Eine Zusammenstellung von Material in verschiedenen 
Sprachen findet sich etwa auf der Internetseite von Save 
the Children: Save the Children, «Information and Sup-
port for Parents». Im Besonderen etwa Tipps mit bildli-
chen Darstellungen und Übungen zur Stressbewältigung 
für Eltern und ihre Kinder: Save the Children, «Tips for 
combatting stress, for parents and children». Des Weite-
ren: Dyregrov und Raundalen, Guide for Refugee Parents.

36	 Siehe hierzu auch die praxisnahen Empfehlungen des 
SEM: SEM – Staatssekretariat für Migration, «Konzept zur 
Gewaltprävention in den Bundesasylzentren», S. 24.

37	 Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen- und direk-
toren (SODK), «Empfehlungen der Schweizerischen  
Opferhilfegesetz (SVK-OHG) zur Anwendung des Bundes-
gesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG)».

38	 Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, «Melde-
rechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 
314d, 443 sowie 453 ZGB». 

39	 Vgl. UNICEF Schweiz und Liechtenstein, «Policy Brief: 
Kindesschutz im Asylverfahren», S. 2.

40	 Vgl. Netzwerk Kinderrechte Schweiz, Vierter NGO-Bericht 
an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, S. 75; 
Bernet u. a., Planung und Gestaltung von Kinderfreund-
lichen Lebensräumen.

41	 Save the Children unterstützt Unterkünfte dabei, einen 
oder mehrere geschützte Räume kinderfreundlich einzu-
richten, und gibt konkrete Empfehlungen zu Raumgestal-
tung, Material und Einkauf, vgl. Save the Children, «Ge-
flüchtete Kinder, Jugendliche und Familien in der 
Schweiz».

42	 Für diverse Präventionsmassnahmen vgl. SEM – Staats-
sekretariat für Migration, «Konzept zur Gewaltprävention 
in den Bundesasylzentren», S. 11ff. Zu beachten ist in 
diesem Zusammenhang auch die Stellungnahme der 
SFH: Schweizerische Flüchtlingshilfe, «Kinder gehören 
nicht in unterirdische Zivilschutzanlagen».

43	 Sanitäre Anlagen in Kollektivunterkünften, die nicht für 
Geschlechter getrennt und zudem nicht abschliessbar 
sind oder sich an einer ungeschützten Stelle befinden, 
stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, vgl. Amarelle 
und Zimmermann, Das Nothilferegime und die Rechte des 
Kindes. Rechtsgutachten und Studie zur Vereinbarkeit mit 

der schweizerischen Bundesverfassung und der Kinder-
rechtskonvention, S. 60; Bombach, «‚Come to my house!‘: 
Homing practices of children in Swiss asylum camps». 

44	 Vgl. hierzu auch diverse Präventionsmassnahmen in: 
SEM – Staatssekretariat für Migration, «Konzept zur 
Gewaltprävention in den Bundesasylzentren», S. 11ff. 

45	 Vgl. UN-Konvention über die Rechte des Kindes, Art. 16; 
UNHCR, Empfehlungen zur Unterbringung von Asylsu-
chenden in Bundesasylzentren (2017), S. 5–7. 

46	 Vgl. Eidgenössische Migrationskommission (EKM), Neu-
strukturierung des Asylbereichs: Empfehlungen, S. 6.

47	 Die Hochschule Luzern hat mit dem Projekt «Motirõ» 
modulare Lern- und Spielwelten für geflüchtete Kinder 
entwickelt, die vielseitig einsetzbar sind, vgl. HUB Archi-
tektur, «Motirō – Wenn nicht jetzt, wann dann?!»

48	 Vgl. Amarelle und Zimmermann, Das Nothilferegime und 
die Rechte des Kindes. Rechtsgutachten und Studie zur 
Vereinbarkeit mit der schweizerischen Bundesverfassung 
und der Kinderrechtskonvention.

49	 Vgl. hierzu die im Auftrag der Charta Sozialhilfe Schweiz 
erstellte Studie: Büro Bass, Die materielle Situation von 
Kindern und Jugendlichen in der Sozialhilfe – Schlussbericht. 

50	 In der Schweiz werden geschätzt rund 35 000 Kinder 
durch die Asylsozialhilfe unterstützt. Deren Ansätze lie-
gen für eine vierköpfige Familie je nach Wohnort zwi-
schen 14 Prozent bis zu 52 Prozent tiefer als die durch die 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) empfoh-
lenen Ansätze zur Gewährleistung des sozialen Existenz-
minimums, vgl. Büro Bass, Die materielle Situation von 
Kindern und Jugendlichen in der Sozialhilfe – Schlussbe-
richt, S. 59f. Für weiterführende Informationen zur Not-
hilfe vgl. Amarelle und Zimmermann, Das Nothilferegime 
und die Rechte des Kindes. Rechtsgutachten und Studie 
zur Vereinbarkeit mit der schweizerischen Bundesverfas-
sung und der Kinderrechtskonvention, S. 19f.

51	 Isolierte Familien ertragen grosse Belastungen, was sich 
erheblich auf die Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen auswirkt, vgl. Lannen u. a., Kinder in der Nothilfe 
im Asylbereich. Systematische Untersuchung der Situation 
in der Schweiz, S. 60. 

52	 Save the Children bietet Schulungen für Mitarbeitende 
an, wie sie Eltern im Umgang mit Stress und psychischen 
Belastungen unterstützen können. Zusätzlich werden 
Workshops direkt für Eltern zu unterschiedlichen Themen 
angeboten: Save the Children, «Geflüchtete Kinder, Ju-
gendliche und Familien in der Schweiz». 

53	 Ein derartiges Projekt existiert beispielsweise im Zentrum 
Linth in St. Gallen. Mehr Informationen: Kanton St. Gallen 
Migrationsamt, «Projekt ‹Elterncafé›».
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54	 UNHCR, Technical Guidance: Child-Friendly Procedures, 
S. 12ff. 

55	 Vgl. Save the Children Deutschland e.V., Begleitheft zum 
Toolkit: Kinderrechte & Beteiligung im Unterbringungskon-
text; The Alliance for Child Protection in Humanitarian 
Action, «Trainings & E-Learnings»; kidlex, «kidlex». Oder 
mehrere spezialisierte Module im Bereich Kindesschutz: 
European Union Agency for Asylum (EUAA), «Training 
Catalogue».

56	 Dabei ist insbesondere die Schwankungstauglichkeit zu 
berücksichtigen. Rasche Veränderungen in der Anzahl 
Kinder im Schweizer Asylsystem führten in den vergan-
genen Jahren zu Betreuungsschlüsseln von zwischenzeit-
lich 1 zu 70 während hohen Aufkommens bis eins zu fünf 
bei niedrigeren Zahlen. Ersteres ist deutlich zu hoch und 
stellt weder für begleitete noch unbegleitete Kinder einen 
ausreichenden Betreuungsschlüssel dar. Vgl. Nationale 
Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF), Bericht an 
das Staatssekretariat für Migration (SEM) betreffend die 
Überprüfung der Bundesasylzentren (BAZ) durch die 
Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) 
2021/2022. 

57	 SEM – Staatssekretariat für Migration, Betriebskonzept 
Unterbringung (BEKO).

58	 Ausschuss für die Rechte des Kindes, General Comment 
No.12: The right of the child to be heard. 

59	 Marie Meierhofer Institut für das Kind (MMI) und UNICEF 
Schweiz und Liechtenstein, Die Kindesanhörung in zivil-
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